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DIie Bındung das lutherische
Bekenntnis in der sächsıschen
Landeskırche heute‘

Themenstellung“
Hınter der Aufgabenstellung 16g 1ne sOölche theologischen, kır-
chenleıitenden und kırchenpoliıtischen Fragen, dass der Versuch e1lner Be-
antwortun aum umfassend SeIn annn Gegenwärtig 1St ıne Antwort auch
UuUrc die schwerwıegende IDskussion 71 Schriftverständnis In der sSächs1-
schen Landeskırche beeinfiusst. S1e 1st Urc einen Kırchenleitungsbeschluss
1mM Januar 2012 ausgelöst worden, der unfer SAahZ bestimmten Bedingungen
und be1 Übereinstimmung zwıschen Kırchgemeinden, Superintendent und
Landeshısche das /Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare 1mM Pfarr-
haus für möglıch hält Der Beschluss hat 1Ne CLOTTILIC IDskussion ANSC-
stoßen. e Landessynode hat die Ihskussion 7U Anlass D  2008801  9
einen (sesprächsprozess 7U Schriftverständniıs inıtneren. 1Ne Bekennt-
nısınıtlatıve hat siıch gefunden, dıe sehr ernsthaft die rage nach dem Be-
kenntnisfall geste hat AIl dies 1St Anlass CHNUS, dıe emenstellung eTNST

nehmen. Aus diesem trund SOl nıcht vorschnell 1ne Antwort für kon-
krete Fragen der Kırchenleitung gesucht, sondern die OrTIeNHerende Kraft,
die In der emenstellung 1egt, erortfer‘ werden. Dazu bedarf auch eINESs
Bliıckes zurück In die Geschichte der Landeskırche, nıcht unbeda: VOI-+-

zugehen. Be1l alldem SOl ämlıch auch nıcht übersehen werden, dass dıe
emenstellung ange VEeTrTIraut 1st

DIieser Vortrag wurde Januar 2014 be1 den Theologiıschen Jagen des Martın-
1 uther-Bundes In eevela zu ema „Welche Bedeutung hat dıe Bekenntnisbindung
eufte In den evangelıschen Landes-)Kırchen ?” gehalten
Fur dıe Druckfassung wurde der Vortragscharakter beibehalten Der Vortrag g1bt dıe
persönlıche 1C des Verfassers wıeder.
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Die Bindung an das lutherische 
Bekenntnis in der sächsischen 
Landeskirche heute1

1. Themenstellung2

Hinter der Aufgabenstellung liegt eine solche Fülle an theologischen, kir-
chenleitenden und kirchenpolitischen Fragen, dass der Versuch einer Be-
antwortung kaum umfassend sein kann. Gegenwärtig ist eine Antwort auch 
durch die schwerwiegende Diskussion zum Schriftverständnis in der sächsi-
schen Landeskirche beeinflusst. Sie ist durch einen Kirchenleitungsbeschluss 
im Januar 2012 ausgelöst worden, der unter ganz bestimmten Bedingungen 
und bei Übereinstimmung zwischen Kirchgemeinden, Superintendent und 
Landesbischof das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare im Pfarr-
haus für möglich hält. Der Beschluss hat eine enorme Diskussion ange-
stoßen. Die Landessynode hat die Diskussion zum Anlass genommen, 
einen Gesprächsprozess zum Schriftverständnis zu initiieren. Eine Be kennt-
nisinitiative hat sich gefunden, die sehr ernsthaft die Frage nach dem Be-
kenntnisfall gestellt hat. All dies ist Anlass genug, die Themenstellung ernst 
zu nehmen. Aus diesem Grund soll nicht vorschnell eine Antwort für kon-
krete Fragen der Kirchenleitung gesucht, sondern die orientierende Kraft, 
die in der Themenstellung liegt, erörtert werden. Dazu bedarf es auch  eines 
Blickes zurück in die Geschichte der Landeskirche, um nicht unbedarft vor-
zugehen. Bei alldem soll nämlich auch nicht übersehen werden, dass die 
Themenstellung lange vertraut ist.

1 Dieser Vortrag wurde am 20. Januar 2014 bei den Theologischen Tagen des Martin-
Luther-Bundes in Seevetal zum Thema „Welche Bedeutung hat die Bekenntnisbindung 
heute in den evangelischen (Landes-)Kirchen?“ gehalten.

2 Für die Druckfassung wurde der Vortragscharakter beibehalten. Der Vortrag gibt die 
persönliche Sicht des Verfassers wieder.
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eier Brunner

Auf die rage ‚„„Was bedeutet Bındung das Iutherische Bekenntnis heute ?*“
lässt siıch auf Antworten zurückgreifen. 1ne bewusst gewä.  e’ da Streit-
bare, lautet folgendermaßen: Bekenntnisbindung bedeutet „„das apostolische
E vangelıum In UNSCICT Mıtte bewahren“‘. Bekenntnisbindung 1st In erster
L ınıe KRückbezug auf die Schnift, 1St Schriftbindung.‘ S1e 1St lutherische 1 heo-
ogle, die In der Reformationszeılt nıcht als NCLC eologıe worden
lst, sondern als Kückbesinnung auf die katholische J1heologıe egeben WOOTI-

den 1st Deshalb 1st die Schriftbindun: iıhr Wesensmerkmal. Deshalb 1st 1E
In besonderem Sinne apologetische eologıie: e1 1St nıcht auf andere
Konfessionen lıcken, sondern „ Wır mMuUuUsSsen VOT em VOT UNSCICT C1ZE-
NCN 1Ur ehren Ich rufe noch einmal In Erinnerung, WAS Bındung das
lutherische Bekenntnis nıchtel 1C e1in sacrıficıum intellectus, nıcht e1in
knechtisches Sichbeugen unfer e1in Lehrgesetz W1IE unfer den tecken eINESs
tyrannıschen Treıbers, nıcht 1Ne Juristische anı eINEs gesetzlichen
Buchstabens, aber auch nıcht eın formal-juristischer Akt, dem für Te und

04Verkündigung keine inhaltlıche Bedeutung zukommt. Bekenntnisbindung
1st vielmehr geistgewiırkt. S1e ereignet sıch: „Wenn sOölche Bındung das
Iutherische Bekenntnis Ereign1s wird, dann, gerade dann WIT| eingesehen,
dalß mi1t eiInem bloßen Rezitieren der Formulhlierungen der V äter nıcht C
tan ist  65

Es 1St SCWI1SS nıcht überhören, dass dA1ese Antwort AUS einer anderen
e1t hergeholt 1st und e1in dogmatısches eg beschreiht S1e STAMMLT VON Pe-
ler Brunner und 1St einem Vortrag CNINOMMEN, den VOT der Tarrkonferenz
In Ööteborg 1mM Jahr 05 / gehalten hat ‚„„Was bedeuteft Bındung das e-
rsche Bekenntnis heute?““ Peter TUunNnnNers RKaft 111 ich ennoch 1' folgen
und nıcht Lehrsätze benennen, sondern rfahrungen. Es E1 MIr geStaLLEL,
dass ich das konfliıktträchtigste nlıegen, das ich gerade benannt habe, nıcht
als Paradıgma verwenden möchte. afür sınd dıe damıt verknüpften Fragen

komplex Ich werde aber arauı zurückkommen. Vorerst ll ich eiInem
1INWEeIS Peter TUunNnnNers folgen: Bekenntnis und Ere1gn1s. Das Bekenntnis
1mM Vollzug der (jemeı1nde. In meınem Lhenst WwIrd dieser USAMME:  ang 1mM
Fortbestan eilner langen Iradıtion erkennbar.

elier Brunner: Was eCdEeUTtEN Bındung das Iutherische Bekenntnis heute‘“? In Pro
Fecclesia. (1 esammelte UuTsatze dogmatıschen Theologıe, Berlın/ Hamburg 1962,
46—55, 1eT
A.a.Q., 55

ÜU.,
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2. Peter Brunner

Auf die Frage „Was bedeutet Bindung an das lutherische Bekenntnis  heute?“ 
lässt sich auf Antworten zurückgreifen. Eine bewusst gewählte, da streit-
bare, lautet folgendermaßen: Bekenntnisbindung bedeutet „das apostolische 
Evangelium in unserer Mitte bewahren“. Bekenntnisbindung ist in erster 
Linie Rückbezug auf die Schrift, ist Schriftbindung.3 Sie ist lutherische Theo-
logie, die in der Reformationszeit nicht als neue Theologie ersonnen worden 
ist, sondern als Rückbesinnung auf die katholische Theologie gegeben wor-
den ist. Deshalb ist die Schriftbindung ihr Wesensmerkmal. Deshalb ist sie 
in besonderem Sinne apologetische Theologie: Dabei ist nicht auf an dere 
Konfessionen zu blicken, sondern „Wir müssen vor allem vor unserer eige-
nen Tür kehren. […] Ich rufe noch einmal in Erinnerung, was Bindung an das 
lutherische Bekenntnis nicht heißt: Nicht ein sacrificium intellectus, nicht ein 
knechtisches Sichbeugen unter ein Lehrgesetz wie unter den Stecken  eines 
tyrannischen Treibers, nicht eine juristische Handhabe eines gesetzlichen 
Buchstabens, aber auch nicht ein formal-juristischer Akt, dem für Lehre und 
Verkündigung keine inhaltliche Bedeutung zukommt.“4 Bekenntnisbindung 
ist vielmehr geistgewirkt. Sie ereignet sich: „Wenn solche Bindung an das 
lutherische Bekenntnis Ereignis wird, dann, gerade dann wird eingesehen, 
daß es mit einem bloßen Rezitieren der Formulierungen der Väter nicht ge-
tan ist.“5

Es ist gewiss nicht zu überhören, dass diese Antwort aus einer anderen 
Zeit hergeholt ist und ein dogmatisches Ideal beschreibt. Sie stammt von Pe-
ter Brunner und ist einem Vortrag entnommen, den er vor der Pfarrkonferenz 
in Göteborg im Jahr 1957 gehalten hat: „Was bedeutet Bindung an das luthe-
rische Bekenntnis heute?“ Peter Brunners Rat will ich dennoch gerne folgen 
und nicht Lehrsätze benennen, sondern Erfahrungen. Es sei mir gestattet, 
dass ich das konfliktträchtigste Anliegen, das ich gerade benannt habe, nicht 
als Paradigma verwenden möchte. Dafür sind die damit verknüpften Fragen 
zu komplex. Ich werde aber darauf zurückkommen. Vorerst will ich einem 
Hinweis Peter Brunners folgen: Bekenntnis und Ereignis. Das Bekenntnis 
im Vollzug der Gemeinde. In meinem Dienst wird dieser Zusammenhang im 
Fortbestand einer langen Tradition erkennbar.

3 Peter Brunner: Was bedeutet Bindung an das lutherische Bekenntnis heute? In: Pro 
Ecclesia. Gesammelte Aufsätze zur dogmatischen Theologie, Berlin/Hamburg 1962, 
46–55, hier: 48.

4 A. a. O., 53.
5 A. a. O., 54.
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(onfessio Augustana als „Bauprinzip der Kırche®‘®

Agendengesetze
ach W1IE VOT beschliıeßt dıe sächsische Landeskırche iıhre gottesdienstlichen
Bücher mıt Giesetzeskraft. Wo dies notwendig lst, erlässt das Landeskırchen-
amnl Ausführungsbestiımmungen mi1t gleicher Verbindlıc  el Immer W1e-
der 1St d1eses orgehen In rage geste worden. Ist das eiInem gottesdienst-
lıchen Buch gegenüber angemessen? Engt das nıcht das erforderliche

Freiheıt 1mM Umgang VON vornhereın ein? Inshbesondere die 71 vangeli-
schen (ijottesdienstbuch 9099 erlassenen Bestimmungen sınd kritisch ANDC-
fragt worden. Entsprechen der orgaben, die bereıts Agende egeben
hatte, sınd dre1 varı1lerende Vorschläge für die Festzeıten, für den sonntäglı-
chen Hauptgottesdienst und für Fastenzeıten und Bußtage emacht worden.
e Krıitik lautet: I Hes auTe der Intention des E.vangelıschen (ijottesdienst-
buches zuw1der. eıtdem <1bt dıe (Gottesdienstordnungen In gedruckter
Orm S1e sınd eın großer Erfolg und werden AUS den Kırchgemeinden WE1-
terhin nachgefragt. In der lat reifen diese Urdnungen In das nlıegen des
(ijottesdienstbuches e1n, indem sehr konkrete Gestaltungsvorschläge emacht
werden. Ziel e 9 1Ne In der sächsischen Landeskırche ge1t langem eINZE-
TIe Ubung dreler ırchen) ahreszeıtlich varıl1lerender (ijottesdienstordnun-
CI für die Intentionen des (iottesdienstbuches TuC  ar machen. em
hatte eın Wesensmerkmal des sächsiıschen (ijottesdienstes 1mM (ijottesdienst-
buch nıcht berücksichtigt werden können: e Offene Schuld VOT der Fürbitte
hat über die Gestaltungsvorschläge einen alZ 1mM (ijottesdienst eNnalten
€e1i esichtspunkte erscheinen auch 1mM Rückhblick nıcht als Margınalıen.
Das Moment der Iradıtionskontinulntät 1St dem (iottesdienstbuch gegenüber
In den VELBANSCHCN Jahren eltend emacht worden. eAgende entfaltet dıe
iıhr eigene gestalterische Ta offenkundıg In der Landeskırche VON eilner STA-
lIien (iottesdiensttradıition her.

Wo In den (je meınden das nlıegen des (ijottesdienstbuches SeNULTZL WOOTI-

den 1st, ämlıch In der (je meınde einer vertieften Ause1inandersetzung
mıt dem (ijottesdienst ‚UT  9 nıcht selten dıe UÜrlentierung den
sächsischen Gottesdienstordnungen eın Antrıeh Be1l alldem gcht den
(GJottesdienst, VON dem her siıch dıe (je meınde nach (C’onfess10 Augustan/

konstitulert. e rage nach dem alZ der Ahbsolution 1mM gottesdienst-
lıchen Gieschehen 1St In diesem Zusammenhang dıe rage nach dem (Jrt des
„„artıculus stantıs el cadentis eccles12e" 1mM en der (jemeılnde. ESs gcht
dıe Bedeutung des Bekenntnisstandes.
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3. Confessio Augustana V als „Bauprinzip der Kirche“

3.1 Agendengesetze

Nach wie vor beschließt die sächsische Landeskirche ihre gottesdienstlichen 
Bücher mit Gesetzeskraft. Wo dies notwendig ist, erlässt das Landeskirchen-
amt Ausführungsbestimmungen mit gleicher Verbindlichkeit. Immer wie-
der ist dieses Vorgehen in Frage gestellt worden. Ist das einem gottesdienst-
lichen Buch gegenüber angemessen? Engt das nicht das erforderliche Maß 
an Freiheit im Umgang von vornherein ein? Insbesondere die zum Evangeli-
schen Gottesdienstbuch 1999 erlassenen Bestimmungen sind kritisch ange-
fragt worden. Entsprechend der Vorgaben, die es bereits zu Agende I gegeben 
 hatte, sind drei variierende Vorschläge für die Festzeiten, für den sonntägli-
chen Hauptgottesdienst und für Fastenzeiten und Bußtage gemacht worden. 
Die Kritik lautet: Dies laufe der Intention des Evangelischen Gottesdienst-
buches zuwider. Seitdem gibt es die Gottesdienstordnungen in gedruckter 
Form. Sie sind ein großer Erfolg und werden aus den Kirchgemeinden wei-
terhin nachgefragt. In der Tat greifen diese Ordnungen in das Anliegen des 
Gottesdienstbuches ein, indem sehr konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht 
werden. Ziel war es, eine in der sächsischen Landeskirche seit langem einge-
führte Übung dreier kirchenjahreszeitlich variierender Gottesdienstordnun-
gen für die Intentionen des Gottesdienstbuches fruchtbar zu machen. Zudem 
 hatte ein Wesensmerkmal des sächsischen Gottesdienstes im Gottesdienst-
buch nicht berücksichtigt werden können: Die offene Schuld vor der Fürbitte 
hat über die Gestaltungsvorschläge einen Platz im Gottesdienst behalten. 
Beide Gesichtspunkte erscheinen auch im Rückblick nicht als Marginalien. 
Das Moment der Traditionskontinuität ist dem Gottesdienstbuch gegenüber 
in den vergangenen Jahren geltend gemacht worden. Die Agende entfaltet die 
ihr eigene gestalterische Kraft offenkundig in der Landeskirche von einer sta-
bilen Gottesdiensttradition her.

Wo in den Gemeinden das Anliegen des Gottesdienstbuches genutzt wor-
den ist, nämlich in der Gemeinde zu einer vertieften Auseinandersetzung 
mit dem Gottesdienst anzuregen, war nicht selten die Orientierung an den 
sächsischen Gottesdienstordnungen ein Antrieb. Bei alldem geht es um den 
Gottesdienst, von dem her sich die Gemeinde nach Confessio Augustan/
CA V konstituiert. Die Frage nach dem Platz der Absolution im gottesdienst-
lichen Geschehen ist in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Ort des 
„articulus stantis et cadentis ecclesiae“ im Leben der Gemeinde. Es geht um 
die Bedeutung des Bekenntnisstandes.
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Ausbildung zur freien Wortverkündigung
1Ne zweıte ktuelle Beobachtung: In der Ausbildung der Vıkarınnnen und
are 1St dıe sächsische Landeskırche nach me1l1ner Kenntnis dıe eINZ1LEE, dıe
die Kandıdatınnen und Kandıdaten nıcht mıt der Sakramentsverwaltung be-
aqut Bislang hält die Landeskırche iıhrer Haltung test e Begründung 1st
keıne, die siıch AUS dem Ausbildungskontext erg1bt. ESs scht vielmehr dıe
rage der ordnungsgemäßen Berufung entsprechend XIV Vıkarınnen
und are sınd nıcht Ordımlert. S1e sınd nıcht arrer In Ausbildung. S1e kön-
TICTHT die Sakramente verwalten, aber 1E sınd dazu noch nıcht beauftragt. e
nfragen diese kKegelungen versuchen, VOoO Priestertum er getauften
(Gilaubenden her argumentieren. Anfragen zielen auf 1ne Beauftragung
DFO FOCO ef fempore, dıe In der mi1t dem Wort der Bıschofskonferenz
„UOrdnungsgemäß berufen“ AUS dem= 2006 Hsolet geworden SIınd. E.ben-

wırd VON einer Beauftragung In eıtung der (Ordinationsrechte der Men-
torınnen und Mentoren her argumentiert. Pragmatıische Auslegungen VON

XIV stehen e1lner geltenden egelung herausfordernd gegenüber.
ur Bekenntnisbindung In der Landeskırche schö für alle Kandıdaten

und Prädıkanten dıe Verpflichtung auf die TE ıne Lehrverpflichtung 1st
ebenso mi1t I )hensten VOT der ()rdınatiıon WIE mıt der Beauftragung mıt dem
Prädiıkantendienst verbunden. es Kolloquium VOT der Prädıkantenbeauf-
TMagung thematısiert die Verpflichtung, WI1IE jede ()rdınandenrüstzeı1t das IUr
e sächsische Landeskırche hält dieser Verpflichtung test
e Be1ispiele verdeutlıchen, dass sıch die rage nach der Bekenntnisbin-

dung In der sächsiıschen Landeskırche keineswegs VON selhest beantwortet.
Am deuthichsten 1st 1E€ In der stahılen UÜrlentierung des (iottesdienstes der
Orm der E, vangelıschen Messe erkennbar.

er ruhrt dıe landeskiırchliche ekenntnisbindung?
Was regt SIEe an? Was stellt SIEe In Frage?
Wer stellt krıtische nfragen? Eın Gang zuruck

Der (Gjottesdienst, In der Orm der E, vangelıschen Messe gefelert, 1St ıne
(Girundkonstante. EFtwas unkonventionell gesprochen: Es <1bt eın grundsätz-
lıches Vertrauen gegenüber der hergebrachten, Vertrautfen Orm des (1O0T-
tesdienstes. EK D-weiıt 1st der (iottesdienstbesuch In der sächsiıschen Lan-
esSKIrCHE statıstisch esehen gut Gleichzeitig 186g be1 unfer Ssiehen
Prozent der emeı1ndeglıeder. ber Jahrzehnte 1st der (iottesdienstbesuch
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3.2 Ausbildung zur freien Wortverkündigung

Eine zweite aktuelle Beobachtung: In der Ausbildung der Vikarinnnen und 
Vikare ist die sächsische Landeskirche nach meiner Kenntnis die einzige, die 
die Kandidatinnen und Kandidaten nicht mit der Sakramentsverwaltung be-
traut. Bislang hält die Landeskirche an ihrer Haltung fest. Die Begründung ist 
keine, die sich aus dem Ausbildungskontext ergibt. Es geht vielmehr um die 
Frage der ordnungsgemäßen Berufung entsprechend CA XIV. Vikarinnen 
und Vikare sind nicht ordiniert. Sie sind nicht Pfarrer in Ausbildung. Sie kön-
nen die Sakramente verwalten, aber sie sind dazu noch nicht beauftragt. Die 
Anfragen an diese Regelungen versuchen, vom Priestertum aller getauften 
Glaubenden her zu argumentieren. Anfragen zielen auf eine Beauftragung 
pro loco et tempore, die in der VELKD mit dem Wort der Bischofskonferenz 
„Ordnungsgemäß berufen“ aus dem Jahr 2006 obsolet geworden sind. Eben-
so wird von einer Beauftragung in Ableitung der Ordinationsrechte der Men-
torinnen und Mentoren her argumentiert. Pragmatische Auslegungen von CA 
XIV stehen einer geltenden Regelung herausfordernd gegenüber.

Zur Bekenntnisbindung in der Landeskirche gehört für alle Kan di da ten 
und Prädikanten die Verpflichtung auf die Lehre. Eine Lehr ver pflich tung ist 
ebenso mit Diensten vor der Ordination wie mit der Be auf tragung mit dem 
Prädikantendienst verbunden. Jedes Kolloquium vor der Prä di kan ten be auf-
tragung thematisiert die Verpflichtung, wie jede Ordi nandenrüstzeit das tut. 
Die sächsische Landeskirche hält an dieser Verpflichtung fest.

Die Beispiele verdeutlichen, dass sich die Frage nach der Bekenntnisbin-
dung in der sächsischen Landeskirche keineswegs von selbst beantwortet. 
Am deutlichsten ist sie in der stabilen Orientierung des Gottesdienstes an der 
Form der Evangelischen Messe erkennbar.

4. Woher rührt die landeskirchliche Bekenntnisbindung? – 
 Was regt sie an? – Was stellt sie in Frage? – 
 Wer stellt kritische Anfragen? – Ein Gang zurück

Der Gottesdienst, in der Form der Evangelischen Messe gefeiert, ist eine 
Grundkonstante. Etwas unkonventionell gesprochen: Es gibt ein grundsätz-
liches Vertrauen gegenüber der hergebrachten, vertrauten Form des Got-
tes dienstes. EKD-weit ist der Gottesdienstbesuch in der sächsischen Lan-
des kirche statistisch gesehen gut. Gleichzeitig liegt er bei unter sieben 
Pro zent der Gemeindeglieder. Über Jahrzehnte ist der Gottesdienstbesuch 
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1mM Verhältnis Z£ZUT Zahl der emeı1ndeglıeder mıindestens stabıl, cher steigend.
Be1l en kırchenleitenden trukturüberlegungen der VELBANSCHECH TE und
der Gegenwart 1St der (ijottesdienst die wesentliche Planungsgrundlage. Er
1st Ausgangspunkt des GemeL1ndelebens Er 1St der (iradmesser afür, b
1Ne (1emeıl1nde VOT (Jrt <x1bt ach WIE VOT 1St das sogenannfte „Dreigespann”
1mM Verkündigungsdienst Gemeindepädagoge, Kantor und arrer SESEIZL
Man WIT| diese Dreierkonstellation ohl ıne Besonderheiıt In der kırchli-
chen Urdnung der sächsiıschen Landeskırche CMMNECN können. Be1l den der-
zeıitigen Planungen mi1t dem Zael, die (1 me1ndearbeıt mittelfristig O1-
chern, 1st dA1ese Z/Zuordnung bıslang nıcht angefragt worden. S1e 1st ıne teste
TO Das ge1istlıche nlıegen, den (ijottesdienst In dıe Verantwortung des
Amltes der Kırche und dazu der Kırchenmusıik übergeben, dıe beiderseıts
nıcht Oohne die Katechetik ıhren Lhenst tun sollen, 1St für UNSs entscheidend.
Leses „Dreigespann” gewährleistet dıe Bekenntnisbindung der Kırche 1mM
Vollzug; rag orge dafür, dass siıch dıe Bekenntnisbindung ereignet. I hes
annn verdeutliıchen, In welchem- die Verkündigung auch den struktu-
rellen Planungen vorgeordnet 1st Das „Dreigespann” stellt einen Faktor der
Stabıilıtät In erforderlichen Wandlungen dar. Mıiıt Peter Brunner SESagt ESs C
währleıistet, dass das apostolısche Evangelıum bewahrt werden und siıch ak-
ell ereignen annn

Hieronymus Annonı 1736

Vom 15 hıs 7U August 736 esucht H1ieronymus Annonl, Schwelizer
Pietist und Pfarrer, einen kleinen (Jrt In der ()berlausıtz 1mM reiländerec
Böhmen und Schlesien 15 Jahre UVO| kannte den (Jrt nıemand, ]a, gab
ıhn noch nıcht einmal. 736 In Ekuropa unfer protestantiıschen Christen
ekannt /Zumindest In achsen berüchtigt: Herrnhut der Han-
delsstraße zwıischen au und /Za1ittau. YTsSt ge1t 635 gehörte dıe ()berlausıtz

Kursachsen. e cehemalıge Selbstständıgkeıt der reichen Handelsstädte
Wl 1IUT noch partıel!l vorhanden. Am 19 August stand für H1ıeronymus An-
non1 der Besuch eINEs Abendmahlsgottesdienstes In einer ()berlausıtzer Land-
gemeinde Annon1 1St verblüfft, ]a, VerwiIirTtt:

„19. August: onntags, den . August, spazlerten WwI1r ach Berthelsdorf.
1ıne halbe Stunde VOTL Herrnhut, ıIn dıe Kırche und hörten der Predigt L,
welche der hlesige Pastor Roth |Johann Andreas Rothe]. e1ın frommer und
gelehrter Mann., hielt Es 91Ng, WAS dıe Zeremonıien anbetrifft, ach Landesart
gul lutherıisch. Ja halb päpstisch Denn der Herr Pastor hatte e1in we1ißes
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im Verhältnis zur Zahl der Gemeindeglieder mindestens stabil, eher steigend. 
Bei allen kirchenleitenden Strukturüberlegungen der vergangenen Jahre und 
der Gegenwart ist der Gottesdienst die wesentliche Planungsgrundlage. Er 
ist Ausgangspunkt des Gemeindelebens. Er ist der Gradmesser dafür, ob es 
eine Gemeinde vor Ort gibt. Nach wie vor ist das sogenannte „Dreigespann“ 
im Verkündigungsdienst – Gemeindepädagoge, Kantor und Pfarrer – gesetzt. 
Man wird diese Dreierkonstellation wohl eine Besonderheit in der kirchli-
chen Ordnung der sächsischen Landeskirche nennen können. Bei den der-
zeitigen Planungen mit dem Ziel, die Gemeindearbeit mittelfristig zu si-
chern, ist diese Zuordnung bislang nicht angefragt worden. Sie ist eine  feste 
Größe. Das geistliche Anliegen, den Gottesdienst in die Verantwortung des 
Amtes der Kirche und dazu der Kirchenmusik zu übergeben, die beiderseits 
nicht ohne die Katechetik ihren Dienst tun sollen, ist für uns entscheidend. 
Dieses „Dreigespann“ gewährleistet die Bekenntnisbindung der Kirche im 
Vollzug; es trägt Sorge dafür, dass sich die Bekenntnisbindung ereignet. Dies 
kann verdeutlichen, in welchem Maße die Verkündigung auch den struktu-
rellen Planungen vorgeordnet ist. Das „Dreigespann“ stellt einen Faktor der 
Stabilität in erforderlichen Wandlungen dar. Mit Peter Brunner gesagt: Es ge-
währleistet, dass das apostolische Evangelium bewahrt werden und sich ak-
tuell ereignen kann.

5. Hieronymus Annoni – 1736

Vom 15. bis zum 21. August 1736 besucht Hieronymus Annoni, Schweizer 
Pietist und Pfarrer, einen kleinen Ort in der Oberlausitz im Dreiländereck zu 
Böhmen und Schlesien. 15 Jahre zuvor kannte den Ort niemand, ja, es gab 
ihn noch nicht einmal. 1736 war er in Europa unter protestantischen Christen 
bekannt. Zumindest in Sachsen war er berüchtigt: Herrnhut an der Han-
delsstraße zwischen Löbau und Zittau. Erst seit 1635 gehörte die Ober lausitz 
zu Kursachsen. Die ehemalige Selbstständigkeit der reichen Handelsstädte 
war nur noch partiell vorhanden. Am 19. August stand für Hieronymus An-
noni der Besuch eines Abendmahlsgottesdienstes in einer Oberlausitzer Land-
gemeinde an. Annoni ist verblüfft, ja, verwirrt:

„19. August: Sonntags, den 19. August, spazierten wir nach Berthelsdorf, 
eine halbe Stunde von Herrnhut, in die Kirche und hörten der Predigt zu, 
welche der hiesige Pastor Roth [Johann Andreas Rothe], ein frommer und 
gelehrter Mann, hielt. Es ging, was die Zeremonien anbetrifft, nach Landesart 
gut lutherisch, ja halb päpstisch zu. Denn der Herr Pastor hatte ein weißes 
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Chorhemd über seınem schwarzen Mantel d| cstellte sıch anfänglıch mi1t eıner
tefen Reverenz VT den Altar, dem 'olk den Rıucken kehrend. verlas
hernach und explızıerte auf ıne kurze und solıde das vierte Kapıtel ALULS

der Apostolischen Geschichte. Darauf ward e1in 1edn und be-
stieg dıe Kanzel. woselbhst über dıe sonntäglıche Epıistel, Korinther 3.4—9,
gepredigt und mıt eınem schönen Herzensgebet beschlossen wurde. Endlıch
cstellte sıch der Prediger abermals VT den Itar und spach gleichsam sıngend
den egen abh und machte zugleich mıt den Händen e1ın Kreuz über Se1Ne
Gemeınnde. welche mıt eınem musıkalıschen Amen antwortelfe und wıeder
auselınander 91Ng. -< 6

Der Berichterstatter nımmt einem Ilutherischen (ijottesdienst In der
()berlausıtz te1l, den auch heute dort noch CHAaU rlehben könnte. e
(ijottesdienste In weıiten Telilen der Landeskırche sınd hıs heute VON dieser
Iradıtion epragt. In Berthelsdor <1bt e 9 W1IE In einem ungefähren Dutzend
sächsischer GGemeıinden, In olge des Le1ipzıger Interıms die Schürzenalbe als
Teıl der Dienstkleidung. S1e 1St über dem alar tragen. Der (ijottesdienst
hat In der Lıturgie sein ückgrat.
e Kırchgemeinde 1mM (ijottesdienst sich. „Beheimatung“ nenn

1111A0 das heute 1'  9 1mM VELBANSCHCN Jahrhundert sprach 1111A0 VON „I1dent1-
tät‘“ e Kontinuıntät hat 7U Zael, das apostolısche Evangelıum In der Mıtte
der (je meınde bewahren.

Ina Seiıdel „Lennacker“®‘

Fın WeIlteres eindrückliches Bıld der sächsiıschen Landeskırche, das hıs heute
andauf, landabh tortwirkt 1st exemplarısc. In Ina eıdels 03 erschlenen
RKRoman „Lennacker‘“ en S1e yr7ählt VON der edeutung des Bekennt-
N1ISSES 1mM Gilaubensleben und IU das, indem 1E den Lhenst 1mM Amt der 1IrC
UuUrc die Jahrhunderte begleıtet. en dem ıktionalen 1C der Autorin 1st
der RKRoman e1in eindringlıches Zeıitzeugn1s der 1C auf dıe Landeskırche In
iıhrer Entstehung nach dem Ersten €  1eg, In der NCLUL CWORNCLICH und VCI-

unsıchernden Freiheıt VOoO landesherrlichen Kıirchenregiment.
Meın Weg Urc den RKRoman ählt Etappen AUS, die die Landeskırche be-

SsONders markant beschreiben

Burkardt/H. (jJantner-Schlee/M Knıierim (He.), LDem echten (ilauben auftf der
5 pur. Fıne Bıldungsreise UrCc das Elsab, dıe Nıederlande., Böhmen und Deutschlanı
|DER Keisetagebuch des Hıeronymus Annon1ı VOIN 1736, Urıc 2006, 226—)537
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Chorhemd über seinem schwarzen Mantel an, stellte sich anfänglich mit einer 
tiefen Reverenz vor den Altar, dem [463] Volk den Rücken kehrend, verlas 
hernach und explizierte auf eine kurze und solide Art das vierte Kapitel aus 
der Apostolischen Geschichte. Darauf ward ein Lied gesungen, und er be-
stieg die Kanzel, woselbst über die sonntägliche Epistel, 2. Korinther 3,4–9, 
gepredigt und mit einem schönen Herzensgebet beschlossen wurde. Endlich 
stellte sich der Prediger abermals vor den Altar und spach gleichsam singend 
den Segen ab und machte zugleich mit den Händen ein Kreuz über seine 
Gemeinde, welche mit einem musikalischen Amen antwortete und so wieder 
auseinander ging.“6

Der Berichterstatter nimmt an einem lutherischen Gottesdienst in der 
Oberlausitz teil, den er auch heute dort noch genau so erleben könnte. Die 
Gottesdienste in weiten Teilen der Landeskirche sind bis heute von dieser 
Tradition geprägt. In Berthelsdorf gibt es, wie in einem ungefähren Dutzend 
sächsischer Gemeinden, in Folge des Leipziger Interims die Schürzenalbe als 
Teil der Dienstkleidung. Sie ist über dem Talar zu tragen. Der Gottesdienst 
hat in der Liturgie sein Rückgrat.

Die Kirchgemeinde findet im Gottesdienst zu sich. „Beheimatung“ nennt 
man das heute gerne; im vergangenen Jahrhundert sprach man von „Identi-
tät“. Die Kontinuität hat zum Ziel, das apostolische Evangelium in der Mitte 
der Gemeinde zu bewahren.

6. Ina Seidel: „Lennacker“

Ein weiteres eindrückliches Bild der sächsischen Landeskirche, das bis  heute 
landauf, landab fortwirkt ist exemplarisch in Ina Seidels 1938 erschie nen 
Roman „Lennacker“ zu finden. Sie erzählt von der Bedeutung des Be kennt-
nisses im Glaubensleben und tut das, indem sie den Dienst im Amt der Kirche 
durch die Jahrhunderte begleitet. Neben dem fiktionalen Blick der Autorin ist 
der Roman ein eindringliches Zeitzeugnis der Sicht auf die Landeskirche in 
ihrer Entstehung nach dem Ersten Weltkrieg, in der neu gewonnenen und ver-
unsichernden Freiheit vom landesherrlichen Kirchenregiment.

Mein Weg durch den Roman wählt Etappen aus, die die Landeskirche be-
sonders markant beschreiben:

6 S. J. Burkardt/H. Gantner-Schlee/M. Knierim (Hg.), Dem rechten Glauben auf der 
Spur. Eine Bildungsreise durch das Elsaß, die Niederlande, Böhmen und Deutschland. 
Das Reisetagebuch des Hieronymus Annoni von 1736, Zürich 2006, 236–237.
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In eiInem ebrigen Iraum Ende des Ersten €  1698 siecht Hans
Lennacker auf ZWO (jenerationen einer sächsiıschen Pfarrerdynastıe zurück.
Konstanten und Einschnitte werden erkennbar: Erzählt wırd VON elner Pfar-
rerdynastıe durch die Jahrhunderte, W1IE 1E tatsächlıc &1DL, der Reforma-
on und dem Bekenntnis verpflichtet.

Der E1d aufdie Konkordienformel bringt einen ersten FEinschnitt: yn  CAre1i
damıt iıhr auf der Stellebl e1in VO Staat geIOrderter Keligionse1d MnS
einen Bruch Fın Lennacker weiıicht AUS achsen In dıe Bekenntnisfreiheit /

Der dreißigJährıge Krieg UNSs Philıppus Sebastıan Lennacker VOT

ugen, der mıt selner (je meınde der Not und der Bedrohung weıicht. /u-
uCcC en S1e€ 1mM (ijotteshaus und In der eologıe der Choräle, der TÖM-
m1igkeıt des Kırchenhlieds Or Klemperer waches Auge sah hler In der
Ahbwesenhe!1l er 1 ümelen die des RKomans. In der lat 1St hier
die Not der Ilutherischen Kırchen 1mM Zzwanzıgsten Jahrhundert hörbar, eIN-
gekle1idet In dıe rfahrungen der Geschichte Der Pietismus erweIlst siıch
als belebende Kraft die Aufklärung mi1t Justus Erdmann Lennacker
die lutherische Pfarrerscha In einen bıiedermeınerlichen Herrgottswinke. des
Ratıonalısmus. In der Rückschau werden dıe G’'irillen dieser E.poche gelassen
esehen und gedeutet.‘

Ratlos lıcken WIT mıt Johann Friedrich Lennacker der en 7U

20 Jahrhundert In dıe argheıt der lıhberalen eologıie, dıe In achsen nach
Meınung vieler aufgrund der Nöte, dıe 1E 1mM Zusammenspiel VON Staat und
1IrC kırchenpolitisch hervorgerufen habe, eın „Unwort“ 1ST

ans]ako Lennacker” nımmt UNSs den Anfang der sächsiıschen Lan-
esSKIrCHE nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs mıit, indem 1Ne
geistige Krise dessen Oraben! beschreıibt

„Aber NMNSCIC Kırche dıe protestantısche Kırche Lennacker Mihlte
fast mıiıt Erstaunen, W1Ie cehr ıhm darum Wi dieser greifbaren
Gegebenheıit anzuknüpfen. Er IWS hılfloas: „51e mussen verstehen. ist
mı1r erst. ce1t ich herkam und durch meılne anfte EeLIWAS über dıe Famıiılıe me1-
1165 Vaters erfuhr. klargeworden, meılne Vorfahren ce11 Jahrhunderten der
protestantischen Kırche gedient haben Auf eınmal möchte ich 1U  — wI1ssen.
Wln diese Kırche ın der egenNnwWar' cschattenhaft und machtlos UL-
den Ilst. S1e für miıch und meılne Altersgenossen nıe mehr bedeutete qls
ıne der Kulıssen. V'M denen sıch das une1gentlıche das Vordergrundsleben
menschlicher Übereinkünfte abspilelte. Sobald WwI1r aufhörten. Kınder se1n.
zweıfelten WIr nıcht daran. gälte, hınter dıe Kulıssen gelangen,

Ina Se1idel, Lennacker |DER Buch einer Heimkehr, uttgarı 1938, |DITS drıtte aC
ÜU., DIie AC aC
ÜU., DIie WOlTte aC
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In einem fiebrigen Traum am Ende des Ersten Weltkriegs sieht Hans 
Lennacker auf zwölf Generationen einer sächsischen Pfarrerdynastie zurück. 
Konstanten und Einschnitte werden erkennbar: Erzählt wird von  einer Pfar-
rerdynastie durch die Jahrhunderte, wie es sie tatsächlich gibt, der Re for ma-
tion und dem Bekenntnis verpflichtet.

Der Eid auf die Konkordienformel bringt einen ersten Einschnitt: „Schreibt, 
damit ihr auf der Stelle bleibt“ – ein vom Staat geforderter Religionseid bringt 
einen Bruch. Ein Lennacker weicht aus Sachsen in die Bekenntnisfreiheit.7

Der dreißigjährige Krieg führt uns Philippus Sebastian Lennacker vor 
Augen, der mit seiner Gemeinde der Not und der Bedrohung weicht. Zu-
flucht finden sie im Gotteshaus und in der Theologie der Choräle, der Fröm-
migkeit des Kirchenlieds. Viktor Klemperer waches Auge sah hier – in der 
Abwesenheit aller Tümelei – die Stärke des Romans. In der Tat ist hier 
die Not der lutherischen Kirchen im zwanzigsten Jahrhundert hörbar, ein-
gekleidet in die Erfahrungen der Geschichte. Der Pietismus erweist sich 
als belebende Kraft – die Aufklärung führt mit Justus Erdmann Lennacker 
die lutherische Pfarrerschaft in einen biedermeierlichen Herrgottswinkel des 
Rationalismus. In der Rückschau werden die Grillen dieser Epoche gelassen 
gesehen und gedeutet.8

Ratlos blicken wir mit Johann Friedrich Lennacker an der Wende zum 
20. Jahrhundert in die Kargheit der liberalen Theologie, die in Sachsen nach 
Meinung vieler aufgrund der Nöte, die sie im Zusammenspiel von Staat und 
Kirche kirchenpolitisch hervorgerufen habe, ein „Unwort“ ist.

Hansjakob Lennacker9 nimmt uns an den Anfang der sächsischen Lan-
deskirche nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs mit, indem er eine 
geistige Krise an dessen Vorabend beschreibt:

„Aber unsere Kirche – die protestantische Kirche …“ Lennacker fühlte 
fast mit Erstaunen, wie sehr es ihm darum zu tun war, an dieser greifbaren 
Gegebenheit anzuknüpfen. Er sagte etws hilflos: „Sie müssen verstehen, es ist 
mir erst, seit ich herkam und durch meine Tante etwas über die Familie mei-
nes Vaters erfuhr, klargeworden, daß meine Vorfahren seit Jahrhunderten der 
protestantischen Kirche gedient haben. Auf einmal möchte ich nun wissen, 
warum diese Kirche in der Gegenwart so schattenhaft und machtlos gewor-
den ist, daß sie für mich und meine Altersgenossen nie mehr bedeutete als 
eine der Kulissen, vor denen sich das uneigentliche – das Vordergrundsleben 
menschlicher Übereinkünfte abspielte. Sobald wir aufhörten, Kinder zu sein, 
zweifelten wir nicht daran, daß es gälte, hinter die Kulissen zu gelangen, um 

7 Ina Seidel, Lennacker. Das Buch einer Heimkehr, Stuttgart 1938, Die dritte Nacht.
8 A. a. O., Die achte Nacht.
9 A. a. O., Die zwölfte Nacht.
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mıt der Wiırklıchkeit ın Berührung kommen. ber die ungeheure Wiırklıiıch-
keıt der etzten Jahre hat miıich 11UT einsehen lassen. d W1Ie manches andere.
uch dıe Kırche keıine Kulıisse. sondern ıne Erscheinungsform dieser Wırk-
lıchkeit ıst wennschon eıne. Ww1e mM1r vorkam. nıcht mınder mechanısıerte als
andere Gesellschaftsformen.10

Am Ende des RKomans steht die Aporı1e der 1IrC Ende des Staats-
kırchentums. 03() bletet 1E keine Perspektive mehr. e Landeskırche i
scheımnt als ebenso instabıl W1IE dıe Demokratie nıcht stahıl SCWESCH ist Das
„ Vordergrundsleben”: Dhetrich Bonhoefftfer WIT| In ıhm dıe Säakularısatıon i
kennen. e sächsische Landeskırche, WI1IE Ina Se1idel, die Autorın, und W1IE
Hans Lennacker, der eimkehrer AUS dem Ersten Weltkrieg, werden dem
Nationalsoz1alısmus ratios egegnen. Nahezu prophetisc. endet der Roman.

Diıe Muldentaler Pastoralkonferenz

In der sächsischen Landeskırche gab längst Gegenbewegungen. S1e führ-
ten TE1I1INC 1mM Verlauf des 19 Jahrhunderts eiInem ersten großen Bruch
UuUrc die Landeskırche Wıe danach immer wIieder Wl dıe Landeskırche C
fordert, siıch iıhres Bekenntnisses 1mM espräc. mi1t Erneuerungsbewegungen

vergewI1ssern. e Erweckungsbewegung Z1Ng In achsen e1 ıne be-
sondere Verbindung mıt dem sogenannften „Neuluthertum““ eın Verbunden
1st dies In selinen nfängen mıt der Muldentaler Pastorenkonferenz, egrün-
det 1mM Jahr 831 Urc den Gilauchauer Superintendenten Andreas (ijottliob
Rudelbach (* 20 September 7972 In Kopenhagen; März S62 In S ]a-
gelse).

Ernst 1lhelm Hengstenberg empfahl ıhn 829 als Superintendent und
Konsıistorlalrat nach auchau In dıe achsen gehörende Schönburgischen
Giebleten. Als ausgesprochener Gegner der preussiıschen Kırchenunion hat
SeIn Amt angeftreten. e ıhm eigene Verbindung VON erwecklicher TÖM-
m1igkeıt und konfessioneller Unerbittlichkeıit hatte 1ne große Prägekraft, dıe
1mM Muldental hıs heute 1Ne He1maft eNalten hat e VON Rudelbach 831
begründete Muldentaler Pastoralkonferenz steht Anfang einer Samm-

ÜU., 498 —499
11 ( arl Rıchard Kaiser: Andreas (jottlob Rudelbach, SIN ecuge der Iutherischen TITC

1m Jahrhundert, Leipzıg 1892 Wolftfdietrich VOIN Kloeden Rudelbach, Andreas
Gottlob, ın Bıographisch-Bıibliographisches Kırchenlexikon (BBKL) Band Ö, Herz-
berg 1994, Y19—90223
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mit der Wirklichkeit in Berührung zu kommen. Aber die ungeheure Wirklich-
keit der letzten Jahre hat mich nur einsehen lassen, daß, wie manches andere, 
auch die Kirche keine Kulisse, sondern eine Erscheinungsform dieser Wirk-
lichkeit ist – wennschon eine, wie mir vorkam, nicht minder mechanisierte als 
andere Gesellschaftsformen.“10

Am Ende des Romans steht die Aporie der Kirche am Ende des Staats-
kirchentums. 1930 bietet sie keine Perspektive mehr. Die Landeskirche er-
scheint als ebenso instabil wie die Demokratie nicht stabil gewesen ist: Das 
„Vordergrundsleben“: Dietrich Bonhoeffer wird in ihm die Säkularisation er-
kennen. Die sächsische Landeskirche, wie Ina Seidel, die Autorin, und wie 
Hans Lennacker, der Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, werden dem 
Nationalsozialismus ratlos begegnen. Nahezu prophetisch endet der Roman.

7. Die Muldentaler Pastoralkonferenz

In der sächsischen Landeskirche gab es längst Gegenbewegungen. Sie führ-
ten freilich im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einem ersten großen Bruch 
durch die Landeskirche. Wie danach immer wieder war die Landeskirche ge-
for dert, sich ihres Bekenntnisses im Gespräch mit Erneuerungsbewegungen 
zu  vergewissern. Die Erweckungsbewegung ging in Sachsen dabei eine be-
sondere Verbindung mit dem sogenannten „Neuluthertum“ ein. Verbunden 
ist dies in seinen Anfängen mit der Muldentaler Pastorenkonferenz, begrün-
det im Jahr 1831 durch den Glauchauer Superintendenten Andreas Gottlob 
Rudelbach (* 29. September 1792 in Kopenhagen; † 3. März 1862 in Sla-
gelse).11

Ernst Wilhelm Hengstenberg empfahl ihn 1829 als Superintendent und 
Konsistorialrat nach Glauchau in die zu Sachsen gehörende Schönburgischen 
Gebieten. Als ausgesprochener Gegner der preussischen Kirchenunion hat er 
sein Amt angetreten. Die ihm eigene Verbindung von erwecklicher Fröm-
migkeit und konfessioneller Unerbittlichkeit hatte eine große Präge kraft, die 
im Muldental bis heute eine Heimat behalten hat. Die von Rudel bach 1831 
begründete Muldentaler Pastoralkonferenz steht am Anfang einer Samm-

 10 A. a. O., 498–499.
11  Carl Richard Kaiser: Andreas Gottlob Rudelbach, ein Zeuge der lutherischen Kirche 

im 19. Jahrhundert, Leipzig 1892. Wolfdietrich von Kloeden: Rudelbach, Andreas 
Gottlob, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 8, Herz-
berg 1994, 919–923.
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lungsbewegung, die 04 / In den Lutherischenunı einmündete. Für dıe
große Kırchengeschichte 16g hler SeIn Verdienst. Für dıe Landeskırche 1st
seine spezılısche Glaubenshaltung wegweilsend geworden. Sein Bıld der ge1st-
lıchen (iemennschaft unfer denen, die das Amt der 1IrC wahrnehmen, 1st
hıs heute der leıtende (ijedanke der tTarrkonvente In deren UOrdnung wırd die
geistliche Bedeutung hervorgehoben: ‚„Referate über theolog1ische 1 hemen
und Bıbelgespräche sollen abwechselnd JE VON einem ıtghie des Konvents
gehalten werden, wobeln darauf achten 1St, dass alle Konventsmitglieder
gleichmäßig beteiligt werden.“ Das apostolısche Zeugn1s Sol1 lebendig gehal-
ten werden. SO beschreıibht dıe Urdnung der Konvente das Amt dem Augs-
burgıschen Bekenntnis entsprechend und 1mM Sinne Andreas (ijottliob udel-
aC

Der FEinfuss der Erweckungsbewegung 1St bereıts In den Jahren der 5SORC-
nNnanntfen Neukonfessionalıisierung e1in auffäll ger Wesenszug. uch dıe AUS

der Bekennenden 1IrC hervorgegangenen hochkıirchlichen Erneuerungen
der fünfzıger und sechzıger TE sınd VON einer > Erneuerungs-
bewegungen begleıitet und unterstutzt ESs 1St jedenfalls auffällig, dass 1mM
Bereich der sächsiıschen Landeskırche lıturgisches Iradıtionsbewusstsein und
enne1 für charısmatısche Erneuerung auf ıne verblüffende We1lse VCI-

bunden worden Ssınd. Bekenntnistreue und e1in auch AUS den polıtıschen Ent-
wicklungen erwachsenes Vertrauen In dıe persönlıche Frömmigkeıt und iıhre
geme1inschaftsstärkende ırkung pragen dıe Landeskırche hıs In dieses NECLC

Jahrtausend hıneın.
1Ne praktısch-theolog1ische Promaotion der Le1ipzıger theologischen

Fakultät wıdmet siıch derzeıt dieser Besonderheıit der Landeskırche Ver-
en1St 1ne hıs heute IC (jemennschaft VON hochkıirchlicher und charıs-
matıscher Bewegung In der Landeskırche, die VOoO Volksmissionskreis In den
frühen sechzıger Jahren begiınnend, die i1hrerseımts In der Bekennenden 1IrC
iıhre urzeln hatte, über die Erweckungsbewegung der sıebz1iger TE hıs
In dıe Gegenwart tortwirkt. Verbunden 1St dies mi1t dem Namen (ijerhard
Küttner und den Kırchgemeinden In Bräunsdorf und G’'iroßhartmannsdor
Geilstlich 1ıldete sıch 1Ne erstaunliche Verbindung VON Beichte und Obpre1s
aus Begleıtet wurde dies immer kritisch und doch wohlwollend, und
Bekenntnis OTIeNHeEeTtT. In der gebotenen Kürze selen einNıge Namen xempla-
risch genannt

Frıtz (Gerhard Kuttner (>k 1911 In Kleinschweıidnıitz, 1997 In 1eDE-
nau) stucherte Pädagogischen NSUCU! In Dresden und ah dem Wıntersemester
031/32 In Le1ipz1g. 1kar In Neudort 1m Erzgebirge und In CNONEC 1m Vogtland.
Predigerseminar In 1 ückendort bıs dessen ZWUNSCHECL Schließung. aNnaC 1kar
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lungs bewegung, die 1947 in den Lutherischen Weltbund einmündete. Für die 
große Kirchengeschichte liegt hier sein Verdienst. Für die Landeskirche ist 
seine spezifische Glaubenshaltung wegweisend geworden. Sein Bild der geist-
lichen Gemeinschaft unter denen, die das Amt der Kirche wahrnehmen, ist 
bis heute der leitende Gedanke der Pfarrkonvente. In deren Ordnung wird die 
geistliche Bedeutung hervorgehoben: „Referate über theologische Themen 
und Bibelgespräche sollen abwechselnd je von einem Mitglied des Konvents 
gehalten werden, wobei darauf zu achten ist, dass alle Konventsmitglieder 
gleichmäßig beteiligt werden.“ Das apostolische Zeugnis soll lebendig gehal-
ten werden. So beschreibt die Ordnung der Konvente das Amt dem Augs-
burgischen Bekenntnis entsprechend und im Sinne Andreas Gottlob Rudel-
bachs.

Der Einfluss der Erweckungsbewegung ist bereits in den Jahren der soge-
nannten Neukonfessionalisierung ein auffälliger Wesenszug. Auch die aus 
der Bekennenden Kirche hervorgegangenen hochkirchlichen Er neuerungen 
der fünfziger und sechziger Jahre sind von einer Nähe zu Er neue rungs-
bewegungen begleitet und unterstützt. Es ist jedenfalls auffällig, dass im 
Bereich der sächsischen Landeskirche liturgisches Traditionsbewusstsein und 
Offenheit für charismatische Erneuerung auf eine verblüffende Weise ver-
bunden worden sind. Bekenntnistreue und ein auch aus den politischen Ent-
wicklungen erwachsenes Vertrauen in die persönliche Frömmigkeit und ihre 
gemeinschaftsstärkende Wirkung prägen die Landeskirche bis in dieses neue 
Jahrtausend hinein.

Eine praktisch-theologische Promotion an der Leipziger theologischen 
Fakultät widmet sich derzeit dieser Besonderheit der Landeskirche: Ver-
blüffend ist eine bis heute rege Gemeinschaft von hochkirchlicher und charis-
matischer Bewegung in der Landeskirche, die vom Volksmissionskreis in den 
frühen sechziger Jahren beginnend, die ihrerseits in der Bekennenden Kirche 
ihre Wurzeln hatte, über die Erweckungsbewegung der siebziger Jahre bis 
in die Gegenwart fortwirkt. Verbunden ist dies mit dem Namen Gerhard 
Küttner und den Kirchgemeinden in Bräunsdorf und Großhartmannsdorf. 
Geistlich bildete sich eine erstaunliche Verbindung von Beichte und Lobpreis 
aus.12 Begleitet wurde dies immer kritisch und doch wohlwollend, und am 
Bekenntnis orientiert. In der gebotenen Kürze seien einige Namen exempla-
risch genannt.

 12 Fritz Gerhard Küttner (* 15. 3. 1911 in Kleinschweidnitz, † 30. 1. 1997 in Liebe-
nau) studierte am Pädagogischen Institut in Dresden und ab dem Wintersemester 
1931/32 in Leipzig. Vikar in Neudorf im Erzgebirge und in Schöneck im Vogtland. 
Predigerseminar in Lückendorf bis zu dessen erzwungener Schließung. Danach Vikar 
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Der Wesg 1Im Jahrhundert

Ernst Sommerlath (* 22 Januar 889 In Hannover; März 083 In Le1p-
zig)  153 und seine kritische Haltung den ıtnoldshalner Abendmahlsthesen
stehen für einen wıderständiıgen Konservatısmus, der Z£UT Annahme der Leu-
enberger Onkordıie W1IE auch einer präzısen theolog1ischen E1ınordnung
geführt hat S1e 1st schulbiıldend geworden.

Ernst He1ınz Amberg E1 geNaNNTL; ebenso Christoph Mıchael aufe, der
der Bekenntnisbewegung nahestand und In 1 1emehna 1ne Kommunıtät be-
gründet hat, die hıs heute unfer 1heologiestudiıerenden ıne prägende WiIr-
kung hesitzt. “ uch Ernst OC Name 1St hler (der als Dozent
Kırchlichen Sem1nar TTT mıt auTe für ıne Verbindung VON luther1-
scher eologıe hochkirchlicher Prägung mıt der Erweckungsbewegung und
der charısmatıschen ewegung stand und steht

Ebenso prägend für die theolog1ische Prägung der sächsischen Pfarrer-
schaft Wl der 1mM VELBANSCHECH Jahr heimgegangene 1C Kühn, der als
Öökumenıisch-kntischer Anwalrt der Bekenntnistreue In der mıt olfgang
Beılinert geme1insam verfassten nachgelassenen Dogmatık diese auf folgen-
de We1lse tormuhert hat .„Mıt der Konkordienforme VON 577 und dem
Konkordienbuch VON 550 1St diese Entwicklung dann tfreilich abgeschlos-
SC{ worden. eıther ‚21 das Konkordienbuch In den Iutherischen Kırchen,
aber hat keine Weıterführung gefunden, dass die lutherische 1IrC
auch 1mM 71 Jahrhundert nehben den altkırchlichen Bekenntnisse alleın auf dıe
Lehrtexte und damıt auch auf die Fragestellungen des 16 Jahrhunderts test-
gelegt 1st Damıt WIT| 0V SCWI1SS 1hr reformatorıisches TO ZuL bewahrt
e chwache esteht TE1INC darın, dass weıtergehende Fragestellungen

AUS der Jeweıilıgen Gegenwart aber auch AUS der bıblıschen und Itkırch-

der Bekennenden Kırche In und Leipziıg Auf eigenen unsch Entsendung ach
084 Hıer lıegen dıe Anfänge des Volksmissionskreises Sachsen Äm DIL. 1939
V spateren Bıschof, dem Superintendenten Hugo Hahn AL Dresden ordınlert.
1950/1951 In ası. Anschlıebßend Entsendung auf 1Ne ruhende Pfarrstelle
der Dresdner Zionskırche mıt Lienstsitz In 084 1952 Pfarrer In Braäunsdorft
„Bräunsdorfer Erweckung”. Intensive Kontakte ach Selbitz 1978 Ruhestand und
IC Kontakte zu Iulus-Schniewind-Haus In Schönebeck der Ibe Vegl den
umfassenden bıografischen Beıtrag VOIN us Schmuidt, ın (onfessig 2011, Der
Verfasser arbeıltet derzeıt In Le1ipz1ıg einer Disser!  10N ber den Volksmissions-
kreis und dıe Erweckungen der sıebziger Jahre des etzten ahrhunderts

15 Vegl Klaus-'  untcher Wesseling: Sommerlath, ITNStL, ın BBKL 10, erzberg 1995,
188
sSchmidt Heg.) FKın Haus AUSN lebendigen Steinen Jahre Bruderscha: 1 _ 1e-
mehna Festschrı Berlın 2015
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8. Der Weg im 20. Jahrhundert

Ernst Sommerlath (* 23. Januar 1889 in Hannover; † 4. März 1983 in Leip-
zig)13 und seine kritische Haltung zu den Arnoldshainer Abendmahlsthesen 
stehen für einen widerständigen Konservatismus, der zur Annahme der Leu-
en berger Konkordie wie auch zu einer präzisen theologischen Einordnung 
geführt hat. Sie ist schulbildend geworden.

Ernst Heinz Amberg sei genannt; ebenso Christoph Michael Haufe, der 
der Bekenntnisbewegung nahestand und in Liemehna eine Kommunität be-
gründet hat, die bis heute unter Theologiestudierenden eine prägende Wir-
kung besitzt.14 Auch Ernst Kochs Name ist hier zu nennen, der als Dozent am 
Kirchlichen Seminar zusammen mit Haufe für eine Verbindung von lutheri-
scher Theologie hochkirchlicher Prägung mit der Erweckungsbewegung und 
der charismatischen Bewegung stand und steht.

Ebenso prägend für die theologische Prägung der sächsischen Pfar rer-
schaft war der im vergangenen Jahr heimgegangene Ulrich Kühn, der als 
ökumenisch-kritischer Anwalt der Bekenntnistreue in der mit Wolfgang 
Bei nert gemeinsam verfassten nachgelassenen Dogmatik diese auf folgen-
de Weise formuliert hat: „Mit der Konkordienformel von 1577 und dem 
Kon kordienbuch von 1580 ist diese Entwicklung dann freilich abgeschlos-
sen worden. Seither ‚gilt‘ das Konkordienbuch in den lutherischen Kirchen, 
aber es hat keine Weiterführung gefunden, so dass die lutherische Kirche 
auch im 21. Jahrhundert neben den altkirchlichen Bekenntnisse allein auf die 
Lehrtexte und damit auch auf die Fragestellungen des 16. Jahrhunderts fest-
gelegt ist. Damit wird ganz gewiss ihr reformatorisches Profil gut bewahrt. 
Die Schwäche besteht freilich darin, dass weitergehende Fragestellungen 
– aus der jeweiligen Gegenwart aber auch aus der biblischen und altkirch-

der Bekennenden Kirche in und um Leipzig. Auf eigenen Wunsch Entsendung nach 
Sosa. Hier liegen die Anfänge des Volksmissionskreises Sachsen. Am 26. April 1939 
vom späteren Bischof, dem Superintendenten Hugo Hahn aus Dresden ordiniert. 
1950/1951 in Stasihaft. Anschließend Entsendung auf eine ruhende Pfarrstelle an 
der Dresdner Zionskirche mit Dienstsitz in Sosa. Ab 1952 Pfarrer in Bräunsdorf – 
„Bräunsdorfer Erweckung“. Intensive Kontakte nach Selbitz. 1978 Ruhestand und 
enge Kontakte zum Julius-Schniewind-Haus in Schönebeck an der Elbe. Vgl den 
umfassenden biografischen Beitrag von Markus Schmidt, in: Confessio 2011, 8. Der 
Verfasser arbeitet derzeit in Leipzig an einer Dissertation über den Volksmissions-
kreis und die Erweckungen der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts.

 13 Vgl. Klaus-Gunther Wesseling: Sommerlath, Ernst, in: BBKL 10, Herzberg 1995, 
785–788.

 14 Markus Schmidt (Hg.): Ein Haus aus lebendigen Steinen: 40 Jahre Bruderschaft Lie-
mehna – Festschrift, Berlin 2013.



DIE INDUI]I  N  N  1G DA S Ur  C KENNINI va D SACHSISCHEN 24

lıchen Iradıtiıon keinen kıngang In die OTNZIeE geltende TE gefunden
en Das tordert siıcher einer entsprechenden Bekenntnishermeneutik

diesselmts der ofnziellen TE selhest heraus, erleıiht aber dem luther1-
schen Selbstverständniıs doch 1ne immer wıeder stark rückwärts gerichtete
UrıLentierung, die mi1ıtunter 1INs Museale umschlägt Oder aber entschlossen und
dann auch ungebunden hınter siıch gelassen erd c4 15

uch hler egegnet wıeder die ebenso spannungsreiche W1IE harmoniısche
Verbindung VON konservatıver Wıderständigkeıt und AUS der Wıderständig-
e1it hervorgehende UOftfenheıt, welche die Landeskırche In dıe Gegenwart be-
leıtet.

Diıe Gegenwart
Heute 1st die Landeskırche als ıne der wenigen nıchtfusionılerten andesSKIr-
chen In Deutschland weıiterhıin ıtglie: der KD Ihr Landesbıische 1st
stellvertretender Ratsvorsitzender der EK Verfassungsänderungen en
dıe Landeskırche stärker auf den Landeshısche und die Landessynode hın
ausgerichtet.

In den VETBANSCHCH Jahren 1St iImmer wıeder emerkt worden, dass da-
be1 die eINES für dıe Landeskırche charakteristischen I henstes In Cp1S-
kopaler Funktion nıcht ausreichend edacht worden 1st das Amt der S1-
perintendenten. S1e Oordınıeren Se1It der RKeformationszeıt. Mıttlerweile 1St dıe
sächsıische Landeskırche die letzte Landeskırche, In der diese Aufgabe Urc
dıe Superintendenten übernommen wırd und dıe (J)rdınation mıt 1hrem C
samtkırchlichen Aspekt mi1t dem Dienstbeginn In der ersten (jemeılnde VCI-

bunden wırd und damıt dem Aspekt der Berufung Urc die (je meınde und
für dıe GGeme1inde, W1IE das /CAÄA V ITI vorsehen.

Hıer läsesft sıch einem en e1spie erzählen, WIE Peter ITunNnNers
Vorschlag einer STefen Bekenntnis gebundenen Fortschreibung der lan-
deskiırchlichen Urdnungen 1mM Vollzug dıe UÜrlentierung apostolischen
Zeugn1s und Konkordienhbuch 1St wıderständ1ig konservatıv
und en
e Arbeiıt der erneuUEeTIEN Agende L  n Jetzt „Berufung Eunführung

Verabschiedung“ untertitelt, hat gezelgt, dass 1111A0 1mM Bund der vangel1-
schen Kırchen In der DD  Z bereıts VOT dreiß1ig ahren einen geme1n-

Wolfgang  68R Beinert/Ulriıch uühn OÖkumenische Oogmatık, Leipzıg/KRegensburg 2013,
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lichen Tradition – keinen Eingang in die offiziell geltende Lehre gefunden 
haben. Das fordert sicher zu einer entsprechenden Bekenntnishermeneutik 
– diesseits der offiziellen Lehre selbst – heraus, verleiht aber dem lutheri-
schen Selbstverständnis doch eine immer wieder stark rückwärts gerichtete 
Orientierung, die mitunter ins Museale umschlägt oder aber entschlossen und 
dann auch ungebunden hinter sich gelassen wird.“15

Auch hier begegnet wieder die ebenso spannungsreiche wie harmonische 
Verbindung von konservativer Widerständigkeit und aus der Widerständig-
keit hervorgehende Offenheit, welche die Landeskirche in die Gegenwart be-
gleitet.

9. Die Gegenwart

Heute ist die Landeskirche als eine der wenigen nichtfusionierten Landeskir-
chen in Deutschland weiterhin Mitglied der VELKD. Ihr Landesbischof ist 
stellvertretender Ratsvorsitzender der EKD. Verfassungsänderungen haben 
die Landeskirche stärker auf den Landesbischof und die Landessynode hin 
ausgerichtet.

In den vergangenen Jahren ist immer wieder bemerkt worden, dass da-
bei die Rolle eines für die Landeskirche charakteristischen Dienstes in epis-
kopaler Funktion nicht ausreichend bedacht worden ist: das Amt der Su-
perintendenten. Sie ordinieren seit der Reformationszeit. Mittlerweile ist die 
sächsische Landeskirche die letzte Landeskirche, in der diese Aufgabe durch 
die Superintendenten übernommen wird und die Ordination mit ihrem ge-
samtkirchlichen Aspekt mit dem Dienstbeginn in der ersten Gemeinde ver-
bunden wird und damit dem Aspekt der Berufung durch die Gemeinde und 
für die Gemeinde, wie das CA V/ CA VII vorsehen.

Hier lässt sich an einem aktuellen Beispiel erzählen, wie Peter Brunners 
Vorschlag einer steten am Bekenntnis gebundenen Fortschreibung der lan-
deskirchlichen Ordnungen im Vollzug die Orientierung am apostolischen 
Zeugnis und am Konkordienbuch gegangen ist – widerständig konservativ 
und offen:

Die Arbeit an der erneuerten Agende IV, jetzt „Berufung – Einführung 
– Verabschiedung“ untertitelt, hat gezeigt, dass man im Bund der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR (BEK) bereits vor dreißig Jahren einen gemein-

 15 Wolfgang Beinert/Ulrich Kühn: Ökumenische Dogmatik, Leipzig/Regensburg 2013, 
68.
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Weg gefunden hatte, Ordınıeren und dıe nlıegen der Ilutherischen
eformatıon wahren. [eses Formular siıch als Kern der aIsSO 1IUT

vermeınntlich CUCTT Urdinationsagende wleder, bletet doch heute noch e1in
gangbarer Weg Das Ordinationsftormular der BE  R egründe! den gewählten
Weg WIE OL1g

„An dem Begrıiff der ‚öffentlıche Verkündigung‘ (gemäß C'onfess10 AÄu-
gustana XLV publıce docere aul SacramentTta admınıstrare ) csollte festgehal-
ten werden. obwohl die ‚Öffentlichkeit‘ der Verkünd1igung., verstanden qls
Wırksamkeit 1m allgemeınen Bewußtsein der Gesellschaft. heute tatsächlıch
ungleich geringer ist als ın der Reformationszeit. Gleichwohl ist der (Jjot-
tesdienst ach W1Ie VT dıe me1lsten dıe OÖffentlichkeit tretende Ver-
anstaltung der (jemeıninde. Vor lem hat der Begrıff ‚Öffentlichkeit‘ seınen
notwendigen ınn darın. alles, WAS 1m Namen esu Chrıistı geschlieht,
Öffentlich ıst. we1l nıcht der Stiifter ırgendeıiner relıg1ösen Sondergeme1n-
schaft. sondern der Herr der Welt ist Ies ist und 1e] für den Dhenst
der Ööffentliıchen Verkündigung Ww1e für dıe Veranstaltungen der (jeme1nnde. Im
(jottesdienst wırd exemplarısch deutlıch. dıe CGemennde creaIrua verbı1
Ist. S1e V Wort gelragen und zurechtgewlesen, überführt und getröstel,
durch das Wort £U| Dhenst zubereıtet wırd Die gottesdienstlıche (Gemennde
1st1 Zeichen dafür. die Zeugen Chrıstı Giliıeder selınem Leıbe Sind, und

der e1b konkret Gestalt gewIinnen 111 durch dıe Versammlung, ıIn der ıhr
das 1Leben schaffende Wort geSsagl wird «< 16

e TICLIC Agende LV/ Wagt den Spagat, ıne gemeinsame Agende für dıe
gesamte EK  — SeIN. Das nlıegen, das hınter der Agende der BE  R stand,
1st jedenfalls aufgenommen und bıldet das ückgrat der CUl Agende. Da-
be1 Wl seine FE xX1sStenz fast In Vergessenheıt geraten Be1l der Arbeiıt der
Agende Wl der Zeıt, AUS dem Vergessen hervorzuholen: In der säch-
siıschen Landeskırche dıe Agende des BE  R In eDTauc geblieben. e

Agende Wl nıcht In Kraft Ist diese Wıderständigkeıt konservatıv ?
enlıegen hınter dieser Beharrlıchkeit jJedenfalls lassen siıch benennen:
e (emelnsamkeıten stärken.
Das Bekenntnis wahren.
e Ausbildung als kırchliche J1heologıe schützen und den Verwaltern

des kırchlichen Amltes be1 der ()rdınatiıon das anelınander G(ewlesen-Sein VON

(ijemelnde und Pfarrer verdeuthichen: ESs geschieht der Bewahrung des
apostolıschen Zeugn1sses wıllen

Hat ıne söolchermaßen kırchliche eologıe ıne (C'hance”? Ihre Stärken
werden vielleicht derzeıt wıeder klarer geschen, we1l S1e€ benötigt werden:

UOrdnung der (Irdınation zu LDIienst der Mientlichen Verkündıigung des Oortes ( J0L-
([6S und der Verwaltung VOIN aule und CN  m. Berlın/Altenburg 1982, /—
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samen Weg gefunden hatte, zu ordinieren und die Anliegen der lutherischen 
Reformation zu wahren. Dieses Formular findet sich als Kern der also nur 
vermeintlich neuen Ordinationsagende wieder, bietet es doch heute noch ein 
gangbarer Weg. Das Ordinationsformular der BEK begründet den gewählten 
Weg wie folgt:

„An dem Begriff der ‚öffentliche Verkündigung‘ (gemäß Confessio Au-
gustana XIV: publice docere aut sacramenta administrare) sollte festgehal-
ten werden, obwohl die ‚Öffentlichkeit‘ der Verkündigung, verstanden als 
Wirksamkeit im allgemeinen Bewußtsein der Gesellschaft, heute tatsächlich 
ungleich geringer ist als in der Reformationszeit. Gleichwohl ist der Got-
tesdienst nach wie vor die am meisten an die Öffentlichkeit tretende Ver-
anstaltung der Gemeinde. Vor allem hat der Begriff ‚Öffentlichkeit‘ seinen 
notwendigen Sinn darin, daß alles, was im Namen Jesu Christi geschieht, 
öffentlich ist, weil er nicht der Stifter irgendeiner religiösen Sondergemein-
schaft, sondern der Herr der Welt ist. Dies ist Maß und Ziel für den Dienst 
der öffentlichen Verkündigung wie für die Veranstaltungen der Gemeinde. Im 
Gottesdienst wird exemplarisch deutlich, daß die Gemeinde creatrua verbi 
ist, daß sie vom Wort getragen und zurechtgewiesen, überführt und getröstet, 
durch das Wort zum Dienst zubereitet wird. Die gottesdienstliche Gemeinde 
ist Zeichen dafür, daß die Zeugen Christi Glieder an seinem Leibe sind, und 
daß der Leib konkret Gestalt gewinnen will durch die Versammlung, in der ihr 
das Leben schaffende Wort gesagt wird.“16

Die neue Agende IV/1 wagt den Spagat, eine gemeinsame Agende für die 
gesamte EKD zu sein. Das Anliegen, das hinter der Agende der BEK stand, 
ist jedenfalls aufgenommen und bildet das Rückgrat der neuen Agende. Da-
bei war seine Existenz fast in Vergessenheit geraten. Bei der Arbeit an der 
Agende war es an der Zeit, es aus dem Vergessen hervorzuholen: In der säch-
sischen Landeskirche war die Agende des BEK in Gebrauch geblieben. Die 
VELKD Agende war nicht in Kraft. Ist diese Widerständigkeit konservativ?

Die Anliegen hinter dieser Beharrlichkeit jedenfalls lassen sich benennen:
Die Gemeinsamkeiten stärken.
Das Bekenntnis wahren.
Die Ausbildung als kirchliche Theologie schützen und den Verwaltern 

des kirchlichen Amtes bei der Ordination das aneinander Gewiesen-Sein von 
Gemeinde und Pfarrer zu verdeutlichen: Es geschieht um der Bewahrung des 
apostolischen Zeugnisses willen.

Hat eine solchermaßen kirchliche Theologie eine Chance? Ihre Stärken 
werden vielleicht derzeit wieder klarer gesehen, weil sie benötigt werden: 

 16 Ordnung der Ordination zum Dienst der öffentlichen Verkündigung des Wortes Got-
tes und der Verwaltung von Taufe und Abendmahl, Berlin/Altenburg 1982, 7–8.
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Das 1mM VELBANSCHCN = erschlienene Positionspapiler der Lutherisch/rö-
mısch-katholischen KOommı1ssıon für die Einheılt kleidet die Mahnung In e1in
Lob für die Beharrliıchkei

„ 194 Im auf der Geschichte das Iutherische Amlt ın der Lage, Se1Ne
Aufgabe erfüllen. die Kırche ıIn der Wahrheit halten. ass beinahe
fünfhundert Jahre ach dem Begınn der Reformatıon möglıch Wi eınen ka-
tholisch-Iutherischen ONSEeNSsS ın den Grundwahrheiten der Rechtfertigungs-
lehre erklären. Wenn ach dem Urteil des 7 weıten Vatiıkanıschen Konzıls
der Heılıge CGie1lst die ‚kırchliche (Gemenschaften‘ als Miıttel des Heils HC-
braucht, kann 1L1A annehmen. asSs diıeses Werk des Heılıgen CGjelistes Implı-
katıonen für dıe wechselse1ıtige Anerkennung der Amlter hat SO zeigen sıch ın
der rage des mties sowohl beträchtliche Hındernisse für e1n geme1lnsames

17Verständnis W1Ie uch hoffnungsvolle Perspektiven für ıne Annäherung.
Wilie siıch diese Aufgabe gestaltet, E1 einem abschließenden

e1spie verdeutlhcht:
Anlässliıch des 75 Jahrestages der Barmer 1heologischen Erklärung TE)

hat siıch die Landessynode auf Bıtten des Landeshıschofs mi1t der rklärung
und ihrer edeutung für dıe Landeskırche neuerlich beschäftigt. Wıe In der
Verfassung der und In den Grundordnungen zahlreicher Mıtglieds-
kırchen, 1St auch In der Verfassung der sächsischen Landeskırche eın eZzug
auf dıe BIE aufgenommen worden, der siıch inshbesondere den Verwerfungen
verbunden weıiß e Landessynode hat In e1lner Kundgebung Hans AsSmus-
SCIIS nregung aufgegriffen:

„Die ‚ Theologische Erklärung gegenwärtigen Lage der Deutschen
Evangelıschen Kırche“., dıe auf der ersten Bekenntnissynode der Deutschen
Evangelıschen Kırche ıIn Wuppertal- Barmen 31 Maı 1934 verabschiedet
worden Ilst. wah: das ‚Bekenntnis dem eınen Herrn der eınen. heilıgen, all-
gemeınnen und apostolıischen Kırche" angesiıchts der die Kırche bedrohenden
‚Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kırchenparte1 der Deutschen
Chrıisten und des VOTL ıhr gelragenen Kırchenregimentes”. Die ın Barmen VC1+-

ammelten Delegierten sahen sıch deshalb ın der Verpflichtung, ‚als Gilieder
lutherischer. reformıerter und unlerter KırchenDIE BINDUNG AN DAS LUTHERISCHE BEKENNTNIS IN DER SÄCHSISCHEN ...  - 249  Das im vergangenen Jahr erschienene Positionspapier der Lutherisch/rö-  misch-katholischen Kommission für die Einheit kleidet die Mahnung in ein  Lob für die Beharrlichkeit:  „194. Im Lauf der Geschichte war das lutherische Amt in der Lage, seine  Aufgabe zu erfüllen, die Kirche in der Wahrheit zu halten, so dass es beinahe  fünfhundert Jahre nach dem Beginn der Reformation möglich war, einen ka-  tholisch-lutherischen Konsens in den Grundwahrheiten der Rechtfertigungs-  lehre zu erklären. Wenn nach dem Urteil des Zweiten Vatikanischen Konzils  der Heilige Geist die ‚kirchliche Gemeinschaften‘ als Mittel des Heils ge-  braucht, kann man annehmen, dass dieses Werk des Heiligen Geistes Impli-  kationen für die wechselseitige Anerkennung der Ämter hat. So zeigen sich in  der Frage des Amtes sowohl beträchtliche Hindernisse für ein gemeinsames  617  Verständnis wie auch hoffnungsvolle Perspektiven für eine Annäherung.  Wie sich diese Aufgabe konkret gestaltet, sei an einem abschließenden  Beispiel verdeutlicht:  Anlässlich des 75. Jahrestages der Barmer Theologischen Erklärung (BTE)  hat sich die Landessynode auf Bitten des Landesbischofs mit der Erklärung  und ihrer Bedeutung für die Landeskirche neuverlich beschäftigt. Wie in der  Verfassung der VELKD und in den Grundordnungen zahlreicher Mitglieds-  kirchen, ist auch in der Verfassung der sächsischen Landeskirche ein Bezug  auf die BTE aufgenommen worden, der sich insbesondere den Verwerfungen  verbunden weiß. Die Landessynode hat in einer Kundgebung Hans Asmus-  sens Anregung aufgegriffen:  „Die ‚Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen  Evangelischen Kirche‘, die auf der ersten Bekenntnissynode der Deutschen  Evangelischen Kirche in Wuppertal- Barmen am 31. Mai 1934 verabschiedet  worden ist, wahrt das ‚Bekenntnis zu dem einen Herrn der einen, heiligen, all-  gemeinen und apostolischen Kirche‘ angesichts der die Kirche bedrohenden  ‚Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei der Deutschen  Christen und des von ihr getragenen Kirchenregimentes‘. Die in Barmen ver-  sammelten Delegierten sahen sich deshalb in der Verpflichtung, ‚als Glieder  lutherischer, reformierter und unierter Kirchen ... in dieser Sache [zu] reden.  Gerade weil wir unseren verschiedenen Bekenntnissen treu sein und bleiben  wollen, dürfen wir nicht schweigen, da wir glauben, dass uns in einer Zeit ge-  meinsamer Not und Anfechtung ein gemeinsames Wort in den Mund gelegt  ist. Wir befehlen es Gott, was dies für das Verhältnis der Bekenntniskirchen  untereinander bedeuten mag.‘  17 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformations-  gedenken im Jahr 2017. Bericht der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission  für die Einheit, Leipzig 2013, 78—79.ın dieser Sache ZU | reden.
Gerade we1l WIr UNSCIECT verschiedenen Bekenntnissen lIreu Se1n und bleiben
wollen, dürfen WI1r nıcht schweıgen, da WI1r glauben, ass Ul ın eıner e1l HC-
me1ınsamer Not und Anfechtung e1ın geme1lnsames Wort ın den Mund gelegt
ist Wır befehlen Gott, WAdS 1es für das Verhältnıis der Bekenntniskirchen
untereinander bedeuten IAaS,

Vom Konfllıkt ZULT (jemeninscha (jemelInsames Iutherisch-katholisches Reformations-
gedenken 1m 017 Bericht der 1 utherisch/Römisch-katholischen Kommissıon
1r dıe Eınheıt, Le1ipz1ig 2013, 78—-79
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Das im vergangenen Jahr erschienene Positionspapier der Lutherisch/rö-
misch-katholischen Kommission für die Einheit kleidet die Mahnung in ein 
Lob für die Beharrlichkeit:

„194. Im Lauf der Geschichte war das lutherische Amt in der Lage,  seine 
Aufgabe zu erfüllen, die Kirche in der Wahrheit zu halten, so dass es beinahe 
fünfhundert Jahre nach dem Beginn der Reformation möglich war,  einen ka-
tholisch-lutherischen Konsens in den Grundwahrheiten der Rechtfertigungs-
lehre zu erklären. Wenn nach dem Urteil des Zweiten Vatikanischen Konzils 
der Heilige Geist die ‚kirchliche Gemeinschaften‘ als Mittel des Heils ge-
braucht, kann man annehmen, dass dieses Werk des Heiligen Geistes Impli-
kationen für die wechselseitige Anerkennung der Ämter hat. So zeigen sich in 
der Frage des Amtes sowohl beträchtliche Hindernisse für ein gemeinsames 
Verständnis wie auch hoffnungsvolle Perspektiven für eine Annäherung.“17

Wie sich diese Aufgabe konkret gestaltet, sei an einem abschließenden 
Beispiel verdeutlicht:

Anlässlich des 75. Jahrestages der Barmer Theologischen Erklärung (BTE) 
hat sich die Landessynode auf Bitten des Landesbischofs mit der Erklärung 
und ihrer Bedeutung für die Landeskirche neuerlich beschäftigt. Wie in der 
Verfassung der VELKD und in den Grundordnungen zahlreicher Mit glieds-
kirchen, ist auch in der Verfassung der sächsischen Landeskirche ein Bezug 
auf die BTE aufgenommen worden, der sich insbesondere den Verwerfungen 
verbunden weiß. Die Landessynode hat in einer Kundgebung Hans Asmus-
sens Anregung aufgegriffen:

„Die ‚Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen 
Evan gelischen Kirche‘, die auf der ersten Bekenntnissynode der Deutschen 
Evan gelischen Kirche in Wuppertal- Barmen am 31. Mai 1934 verabschiedet 
wor den ist, wahrt das ‚Bekenntnis zu dem einen Herrn der einen, heiligen, all-
gemeinen und apostolischen Kirche‘ angesichts der die Kirche bedrohenden 
‚Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei der Deutschen 
Christen und des von ihr getragenen Kirchenregimentes‘. Die in Barmen ver-
sammelten Delegierten sahen sich deshalb in der Verpflichtung, ‚als Glieder 
lutherischer, reformierter und unierter Kirchen … in dieser Sache [zu] reden. 
Gerade weil wir unseren verschiedenen Bekenntnissen treu sein und bleiben 
wollen, dürfen wir nicht schweigen, da wir glauben, dass uns in einer Zeit ge-
meinsamer Not und Anfechtung ein gemeinsames Wort in den Mund gelegt 
ist. Wir befehlen es Gott, was dies für das Verhältnis der Bekenntniskirchen 
untereinander bedeuten mag.‘

 17 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reforma tions-
gedenken im Jahr 2017. Bericht der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission 
für die Einheit, Leipzig 2013, 78–79.
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Die VOTL der Barmer Synode bekannten evangelıschen Wahrheıniten stehen
ıhrem e1genen Selbstverständnıs ach unfier der Bedingung des Je e1genen Be-
kenntn1isses. Da gerade für dıe Iutherischen Delegierten besonders wichtig
Wi ın ıhrem aktuellen Bekennen dem Iutherischen Bekenntnis Ireu hle1-
ben, ıst auf ıhre Inıtıatıve hın beschlossen worden:

Die Theologische Erklärung wırd .ım Zusammenhang mi1t dem Vortrag
VOI1 Pastor Asmussen als christliıches., bhıblisch-reformatorisches Zeugn1s’
erkannt

Die ‚5Synode überg1bt diese Erklärung den Bekenntniskonventen ZUT Hr-
arbeıtung verantwortlhicher Auslegung VOTL ıhren Bekenntnissen aUs

In der FEv-1uth. Landeskırche Sachsens hat ach 1945 ıne intensıve
Auseinandersetzung mi1t den Ergebnissen der Barmer Bekenntnissynode HCHC-
ben Wichtige Gesichtpunkte dieser Diskaussion sSınd uch für dıe vorlıiegende
Auslegung bedeutsam:

41 An der Barmer Bekenntnissynode haben insgesamt zwölf Teilnehmer
AUS der BEvy-Luth Landeskırche Sachsens teilgenommen. nter ıhnen
uch der damalıge Dresdner Superintendent und späatere sächsıische Landes-
bıschof Hugo Hahn. der als Vorsitzender des säachsiıschen Pfarrernotbundes
die Predigt 1m Eröffnungsgottesdienst gehalten hat Bıschof Hahn hat 1m
Rückblick geurteilt, ‚dass das Barmer Bekenntnis das wichtigste, richtung-
gebende Wort HSECWESCH ıst. das der Kırche ın meıliner Lebens7e1ıt geschenkt
worden ist Es N ‚eın Wort den großen Irrümern der e1l das WEe1-
fellos V Heılıgen CGie1lst gewirkt war

Die sachsische Landessynode hat 1m Zusammenhang mi1t dem
Verfassungsentwurf für dıe ausführlich über dıe Bedeutung der Bar-
LLICT Theolog1ischen Erklärung beraten. In eıner einstimm1g getroffenen Ent-
sche1dung hat S1e dazu Apnıl 1945 folgende Formulierung beschlos-
CI} ‚Die Vereinigte Kırche wah: und Öördert dıe 1m Kampf das Be-
kenntnıs geschenkte, auf der Bekenntnissynode VOTL Barmen 1934 be zeugte
(Gjememnschaft und bejaht die dort CWONNCHEN FErkenntnisse‘. Nachdem dıe-
CT säachsıische Vorschlag auf der anschließenden Generalsynode der
keıine Mehrheit gefunden hatte., haben die säachsiıschen Landessynodalen

1945 schhießlich der auf der VELKD-Synode erarbeıteten Formulie-
LUL1L9 zugestimmt: ‚Die Vereinigte Kırche250  THILO DANIEL  Die von der Barmer Synode bekannten evangelischen Wahrheiten stehen  ihrem eigenen Selbstverständnis nach unter der Bedingung des je eigenen Be-  kenntnisses. Da es gerade für die lutherischen Delegierten besonders wichtig  war, in ihrem aktuellen Bekennen dem lutherischen Bekenntnis treu zu blei-  ben, ist auf ihre Initiative hin beschlossen worden:  1. Die Theologische Erklärung wird ‚im Zusammenhang mit dem Vortrag  von Pastor Asmussen als christliches, biblisch-reformatorisches Zeugnis‘ an-  erkannt.  2. Die ‚Synode übergibt diese Erklärung den Bekenntniskonventen zur Er-  arbeitung verantwortlicher Auslegung von ihren Bekenntnissen aus‘.  3. In der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens hat es nach 1945 eine intensive  Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Barmer Bekenntnissynode gege-  ben. Wichtige Gesichtpunkte dieser Diskussion sind auch für die vorliegende  Auslegung bedeutsam:  3.1. An der Barmer Bekenntnissynode haben insgesamt zwölf Teilnehmer  aus der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens teilgenommen. Unter ihnen war  auch der damalige Dresdner Superintendent und spätere sächsische Landes-  bischof Hugo Hahn, der als Vorsitzender des sächsischen Pfarrernotbundes  die Predigt im Eröffnungsgottesdienst gehalten hat. Bischof Hahn hat im  Rückblick geurteilt, ‚dass das Barmer Bekenntnis das wichtigste, richtung-  gebende Wort gewesen ist, das der Kirche in meiner Lebenszeit geschenkt  worden ist‘. Es sei ‚ein Wort zu den großen Irrtümern der Zeit [...], das zwei-  fellos vom Heiligen Geist gewirkt [...] war‘.  3.2. Die 16. sächsische Landessynode hat im Zusammenhang mit dem  Verfassungsentwurf für die VELKD ausführlich über die Bedeutung der Bar-  mer Theologischen Erklärung beraten. In einer einstimmig getroffenen Ent-  scheidung hat sie dazu am 16. April 1948 folgende Formulierung beschlos-  sen: ‚Die Vereinigte Kirche  wahrt und fördert die im Kampf um das Be-  kenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934 be zeugte  Gemeinschaft und bejaht die dort gewonnenen Erkenntnisse‘. Nachdem die-  ser sächsische Vorschlag auf der anschließenden Generalsynode der VELKD  keine Mehrheit gefunden hatte, haben die sächsischen Landessynodalen am  25. 10. 1948 schließlich der auf der VELKD-Synode erarbeiteten Formulie-  rung zugestimmt: ‚Die Vereinigte Kirche ... wahrt und fördert die im Kampf  um das Bekenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934  bezeugte Gemeinschaft. Die dort ausgesprochenen Verwerfungen bleiben in  der Auslegung durch das lutherische Bekenntnis für ihr kirchliches Handeln.‘  Der damalige Berichterstatter, Dr. Klemm, hat in seiner Einbringung deut-  lich gemacht, dass mit dieser Stellungnahme zur Barmer Bekenntnissynode  eine theologische Entscheidung verbunden ist: ‚Wir haben Barmen klar über-  nommen für die lutherische Kirche und auch für unsere Kirche als das große  Anathema, die große Verwerfung alles dessen, was nicht mit Gottes Wort  übereinstimmt, soweit es im Jahre 1934 uns sichtbar geworden war und heutewah: und fördert dıe 1m Kampf

das Bekenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode VOTL Barmen 19534
bezeugte CGemeninschaft. Die dort ausgesprochenen Verwerfungen bleiben ın
der Auslegung durch das Iutherische Bekenntnis für ıhr kırchliches Handeln.‘

Der damalıge Berichterstatter. Dr. Klemm., hat ın se1ner Eıinbringung deut-
lıch gemacht. asSs mi1t cdieser Stellungnahme ZUT Barmer Bekenntnissynode
1ıne theologische Entscheidung verbunden ist ‚ Wır haben Barmen klar über-
OLET für die Iutherische Kırche und uch für NMNSCIC Kırche als das große
Anathema. dıe große Verwerfung alles dessen, W d nıcht mıt (jottes Wort
übereinstimmt. SOWEeIT 1m Jahre 19534 Ul sıchtbar geworden und heute
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Die von der Barmer Synode bekannten evangelischen Wahrheiten stehen 
ihrem eigenen Selbstverständnis nach unter der Bedingung des je eigenen Be-
kenntnisses. Da es gerade für die lutherischen Delegierten besonders wichtig 
war, in ihrem aktuellen Bekennen dem lutherischen Bekenntnis treu zu blei-
ben, ist auf ihre Initiative hin beschlossen worden:

1. Die Theologische Erklärung wird ‚im Zusammenhang mit dem Vortrag 
von Pastor Asmussen als christliches, biblisch-reformatorisches Zeugnis‘ an-
erkannt.

2. Die ‚Synode übergibt diese Erklärung den Bekenntniskonventen zur Er-
arbeitung verantwortlicher Auslegung von ihren Bekenntnissen aus‘.

3. In der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens hat es nach 1945 eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Barmer Bekenntnissynode gege-
ben. Wichtige Gesichtpunkte dieser Diskussion sind auch für die vorliegende 
Auslegung bedeutsam:

3.1. An der Barmer Bekenntnissynode haben insgesamt zwölf Teilnehmer 
aus der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens teilgenommen. Unter ihnen war 
auch der damalige Dresdner Superintendent und spätere sächsische Landes-
bischof Hugo Hahn, der als Vorsitzender des sächsischen Pfarrernotbundes 
die Predigt im Eröffnungsgottesdienst gehalten hat. Bischof Hahn hat im 
Rückblick geurteilt, ‚dass das Barmer Bekenntnis das wichtigste, richtung-
gebende Wort gewesen ist, das der Kirche in meiner Lebenszeit geschenkt 
worden ist‘. Es sei ‚ein Wort zu den großen Irrtümern der Zeit […], das zwei-
fellos vom Heiligen Geist gewirkt […] war‘.

3.2. Die 16. sächsische Landessynode hat im Zusammenhang mit dem 
Verfassungsentwurf für die VELKD ausführlich über die Bedeutung der Bar-
mer Theologischen Erklärung beraten. In einer einstimmig getroffenen Ent-
scheidung hat sie dazu am 16. April 1948 folgende Formulierung beschlos-
sen: ‚Die Vereinigte Kirche … wahrt und fördert die im Kampf um das Be-
kenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934 be zeugte 
Gemeinschaft und bejaht die dort gewonnenen Erkenntnisse‘. Nachdem die-
ser sächsische Vorschlag auf der anschließenden Generalsynode der VELKD 
keine Mehrheit gefunden hatte, haben die sächsischen Landessynodalen am 
25. 10. 1948 schließlich der auf der VELKD-Synode erarbeiteten Formulie-
rung zugestimmt: ‚Die Vereinigte Kirche … wahrt und fördert die im Kampf 
um das Bekenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934 
bezeugte Gemeinschaft. Die dort ausgesprochenen Verwerfungen bleiben in 
der Auslegung durch das lutherische Bekenntnis für ihr kirchliches Handeln.‘

Der damalige Berichterstatter, Dr. Klemm, hat in seiner Einbringung deut-
lich gemacht, dass mit dieser Stellungnahme zur Barmer  Bekenntnissynode 
eine theologische Entscheidung verbunden ist: ‚Wir haben Barmen klar über-
nommen für die lutherische Kirche und auch für unsere Kirche als das große 
Anathema, die große Verwerfung alles dessen, was nicht mit Gottes Wort 
übereinstimmt, soweit es im Jahre 1934 uns sichtbar geworden war und heute 
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weıthın och ın derselben Wei1se VOTL Ul verworfen werden muß Man habe
sıch dem bekannt. WAdS für MINSCIC kırchliche Zukunft entschei1dend se1ın
muß. WwI1r klar abtrennen alles, W d VOTL der Schrift her ach Barmen 19534

verwerfen Ilst. gerade qls solche VOTL der Irrlehre abtretende Kırche uch
ın dıe weıltere Zukunft UNSCICS 1 uthertums hineinzutreten. Wır glauben,
damıt wirklıch uch UNSCICT e1genen Kırche den besten Dhenst erwıiesen
haben. WwI1r S1e hiıneıinstellen ıIn den Stirom geistiger krneuerung, der 110

VOI1 Barmen 1934 her über das 1 uthertum Deutschlands bısher dUSSC-
HaD ist und VOI1 dem WI1r hoffen. uch e1in T1om ıst. der celhst 1m
Öökumenıischen R aum des 1 uthertums se1ıne Wirksamkei1t und Dringlichkeıit
behalten wird ecc18

e Kundgebung bricht dieser Stelle das /1itat AUS der E1inbringungs-
rede leıder abh eutnc wırd ämlıch 1mM Folgenden des S ynodalprotokolls,
In welcher We1lse siıch die S5Synode dem Bekenntnis verpflichtet fühlte, dıe
nach W1IE VOT schmerzenden Irennungen des neunzehnten Jahrhunderts
überwınden suchte und In konservatıver Wıderständigkeıt und daraus i
wachsender ( Mfenheıt einem einmütıgen chluss gefunden hat

„Ich glaube, miıich auf diese Bemerkungen beschränken und Ihnen HallZ 1m
allgemeınen empfehlen können, NMNSCIC Vorlage AUNSCHOÖTILLLIL wırd
Wır wollen ıne E Kıl) werden., dıe zusammenwächst AUS al] den bısher ın
Kleinstaatere1 ause1inandergetretenen Kırchen. Wır wollen dıe 1uUren we1l quf-
(uUn, uch für die ‚HCI], bısher der nahestehenden Kırchen. eınem
7Z7usammenschluß des gesamlen deutschen 1 uthertums ın Deutschland. (jera-
de darın hat Ul 1U  — uch manches verheißungsvolle Anzeıiıchen der brüder-
lıchen Miıtarbeit VOTL (jJasten AUS anderen Kırchen bestärkt. WI1r auf dem
rechten Wege sınd Ja, WI1r haben uch alles den Freikiırchen lIuthe-
rischen Bekenntnisses den Anschluß dıe leicht W1Ie möglıch
machen.

19Ich ctelle uch hıer einmütıge Annahme des Antrages fest

e Herausforderungen der Gegenwart erscheinen UNSs vielgestaltiger. e
Antworten, dıe derzeıt esucht werden, sınd TE1INC weıterhıin VOoO ıllen
gele1tet, dem apostolıischen Zeugn1s entsprechen und damıt dem Bekennt-
Nıs TIreu leiben das apostolische E vangelıum In ihrer Mıtte wahren:

Hervorgehobenes e1ispie. hlerfür INAS eın Zwıischenbericht se1n, den ıne
Arbeı1itsgruppe der Kırchenleitung der Landessynode 1mM Herbhst vorgelegt
hat e Aufgabenstellung 1st e 9 die Berufsbilder der Landeskırche VOT den
Herausforderungen der /Zukunft beschreiben

15 http //www.evlks.de/doc/Kundgebung-B 2-()3-5 1.pdf.
5Synodalprotokol der Öffentlichen Sıtzung en der Jagung der Landessyn-
ode V 25 1948
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weithin noch in derselben Weise von uns verworfen werden muß.‘ Man habe 
sich ‚zu dem bekannt, was für unsere kirchliche Zukunft entscheidend sein 
muß, daß wir klar abtrennen alles, was von der Schrift her nach Barmen 1934 
zu verwerfen ist, um gerade als solche von der Irrlehre abtretende Kirche auch 
in die weitere Zukunft unseres Luthertums hineinzutreten. … Wir glauben, 
damit wirklich auch unserer eigenen Kirche den besten Dienst erwiesen zu 
haben, daß wir sie hineinstellen in den Strom geistiger Erneuerung, der nun 
von Barmen 1934 her über das ganze Luthertum Deutschlands bisher ausge-
gangen ist und von dem wir hoffen, daß es auch ein Strom ist, der selbst im 
ökumenischen Raum des Luthertums seine Wirksamkeit und Dringlichkeit 
behalten wird.‘“18

Die Kundgebung bricht an dieser Stelle das Zitat aus der Einbringungs-
rede leider ab. Deutlich wird nämlich im Folgenden des Synodalprotokolls, 
in welcher Weise sich die Synode dem Bekenntnis verpflichtet fühlte, die 
nach wie vor schmerzenden Trennungen des neunzehnten Jahrhunderts zu 
überwinden suchte und in konservativer Widerständigkeit und daraus er-
wachsender Offenheit zu einem einmütigen Schluss gefunden hat:

„Ich glaube, mich auf diese Bemerkungen beschränken und Ihnen ganz im 
allgemeinen empfehlen zu können, daß unsere Vorlage angenommen wird. 
Wir wollen eine EKiD werden, die zusammenwächst aus all den bisher in 
Kleinstaaterei auseinandergetretenen Kirchen. Wir wollen die Türen weit auf-
tun, auch für die neuen, bisher der VELKD nahestehenden Kirchen, zu einem 
Zusammenschluß des gesamten deutschen Luthertums in Deutschland. Gera-
de darin hat uns nun auch manches verheißungsvolle Anzeichen der brüder-
lichen Mitarbeit von Gästen aus anderen Kirchen bestärkt, daß wir auf dem 
rechten Wege sind. Ja, wir haben auch alles getan, um den Freikirchen luthe-
rischen Bekenntnisses den Anschluß an die VELKD so leicht wie möglich zu 
machen. […]

Ich stelle auch hier einmütige Annahme des Antrages fest.“19

Die Herausforderungen der Gegenwart erscheinen uns vielgestaltiger. Die 
Antworten, die derzeit gesucht werden, sind freilich weiterhin vom Willen 
geleitet, dem apostolischen Zeugnis zu entsprechen und damit dem Bekennt-
nis treu zu bleiben – das apostolische Evangelium in ihrer Mitte zu wahren:

Hervorgehobenes Beispiel hierfür mag ein Zwischenbericht sein, den eine 
Arbeitsgruppe der Kirchenleitung der Landessynode im Herbst vorgelegt 
hat. Die Aufgabenstellung ist es, die Berufsbilder der Landeskirche vor den 
Herausforderungen der Zukunft zu beschreiben:

 18 http://www.evlks.de/doc/Kundgebung-BTE-12-03-31.pdf.
 19 Synodalprotokoll der 8. Öffentlichen Sitzung während der 1. Tagung der Landessyn-

ode vom 25. 10. 1948.
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. Formen VOTL Grundvollzügen kırchlichen 1 ebens
Die Erkenn- und Frlebbarkeıit cdheser Wesensformen VOTL Kırche mussen

jedem Gemeindegliıed ıIn eıner zumutbaren Entfernung zugänglıch se1n. Ies
konkretisiert sıch ın folgenden Handlungsfeldern:

Gottesdienst:
(Gjottesdienste ın Wort und Musık sınd uch künftig Miıtte kırchlichen L.e-

bens Deshalb ist regelmäßigen, nıcht ber zwangsläufig wöchentlichen
Gottesdiensten festzuhalten. Hıer wırd dıe jeweılıge Örtliche S1ıtuation enl-
sche1denden FEinfluss auf dıe Häufigkeıt haben /fur Feıier eInNnes (Gjottesdienstes
ist nıcht immer dıe Anwesenheit eInNnes Pfarrers beziehungsweı1se e1INEes Kır-
chenmusıkers notwendig. (Gjottesdienste sollen VOTL allen Miıtarbeıitenden 1m
Verkündigungsdienst geleıltet werden können.

Kasualıen:
Unabhäng1g VOTL terrnıtoralen Gegebenheıiten mussen Gemenndeglıeder den

ugang allen Amtshandlungen haben Jedes Gemenndeglıed soll W1SsSen
können, WEl sıch wenden kann., WE Taufe. Konfirmatıon. 1rauung,
Bestattung der Segnungshandlungen gewünscht werden.

Seelsorge:
Gemeindeglıeder sollen den Ansprechpartner kennen können, der den

Seelsorger vermıittelt beziehungswe1se celhst Seelsorge üben kann.

5 | Beteijlıigung den Grundvollzügen kırchlichen 1 ebens Kernaufga-
ben des Berufsbildes

/Zum Berufsbild des Pfarrers gehört 1m en dıe Verantwortung für dıe
FEinheit der Kırche VT

Des schlıießi dıe Zuständıigkeit für die (jottesdienste ın den jeweılıgen
Regıionen, dıe Kasualıen und dıe Seelsorge e1in uch WEln nıcht jeder (Jot-
teschenst VOTL Pfarrer geleıtet wird, gehört diese letzte Verantwortung 7U

Berufsbild

Aufgaben über dıe Grundvollzüge hınaus Angebote ın der Regıon
für mehrere Kırchgemeinden

Die Gewimnnung VOI1 Ehrenamtlıchen. ın geme1lnsamer erantwortung mi1t
der Kırchgemeinde, SOWI1E deren Begle1tung und Fortbildung gehört
ZUT Aufgabe eInNnes jeden Pfarrers. Gemenndeglieder, dıe erantwortung für HC-
meı1indliche Veranstaltungen bzw. andere Leıtungsaufgaben übernehmen wol-
len, mussen angeleıtet und begleıtet werden.

Künftig cgl dıe Leıtung der Kırchgemeindeverwaltung nıcht automatısch
mıt dem Pfarramt verbunden Se1In. /fur Entlastung des Pfarramtsleıiters VOTL

Verwaltungsaufgaben, sSınd dafür qualifizierte Verwaltungsfachleute ZUT Ver-
fügung cstellen.

Die theologıische Bıldung der Menschen gehört den wesentlichen Auf-
gaben VOTL Pfarrern. Dazu zaählt ın besonderer Weıise dıe Erteilung VOTL elh-
g1onsunterricht Schulen.

Die Verantwo  ng für dıe Gestaltung und Durchführung der Konfirman-
denarbeıt gehört 7U Berufsbild Pfarrer. Hıer sınd regıonale ren
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„4.2. Formen von Grundvollzügen kirchlichen Lebens
Die Erkenn- und Erlebbarkeit dieser Wesensformen von Kirche müssen 

jedem Gemeindeglied in einer zumutbaren Entfernung zugänglich sein. Dies 
konkretisiert sich in folgenden Handlungsfeldern:

Gottesdienst:
Gottesdienste in Wort und Musik sind auch künftig Mitte kirchlichen Le-

bens. Deshalb ist an regelmäßigen, nicht aber zwangsläufig wöchentlichen 
Gottesdiensten festzuhalten. Hier wird die jeweilige örtliche Situation ent-
scheidenden Einfluss auf die Häufigkeit haben. Zur Feier eines Gottesdienstes 
ist nicht immer die Anwesenheit eines Pfarrers beziehungsweise eines Kir-
chenmusikers notwendig. Gottesdienste sollen von allen Mitarbeitenden im 
Verkündigungsdienst geleitet werden können.

– Kasualien:
Unabhängig von territorialen Gegebenheiten müssen Gemeindeglieder den 

Zugang zu allen Amtshandlungen haben. Jedes Gemeindeglied soll wissen 
können, an wen es sich wenden kann, wenn Taufe, Konfirmation, Trauung, 
Bestattung oder Segnungshandlungen gewünscht werden.

– Seelsorge:
Gemeindeglieder sollen den Ansprechpartner kennen können, der den 

Seelsorger vermittelt beziehungsweise selbst Seelsorge üben kann.

5.1. Beteiligung an den Grundvollzügen kirchlichen Lebens – Kernaufga-
ben des Berufsbildes

Zum Berufsbild des Pfarrers gehört im Zentrum die Verantwortung für die 
Einheit der Kirche vor Ort.

Dies schließt die Zuständigkeit für die Gottesdienste in den jeweiligen 
Regionen, die Kasualien und die Seelsorge ein. Auch wenn nicht jeder Got-
tesdienst von Pfarrer geleitet wird, gehört diese letzte Verantwortung zum 
Berufsbild.

5.2. Aufgaben über die Grundvollzüge hinaus – Angebote in der Region 
für mehrere Kirchgemeinden

Die Gewinnung von Ehrenamtlichen, in gemeinsamer Verantwortung mit 
der ganzen Kirchgemeinde, sowie deren Begleitung und Fortbildung gehört 
zur Aufgabe eines jeden Pfarrers. Gemeindeglieder, die Verantwortung für ge-
meindliche Veranstaltungen bzw. andere Leitungsaufgaben übernehmen wol-
len, müssen angeleitet und begleitet werden.

Künftig soll die Leitung der Kirchgemeindeverwaltung nicht automatisch 
mit dem Pfarramt verbunden sein. Zur Entlastung des Pfarramtsleiters von 
Verwaltungsaufgaben, sind dafür qualifizierte Verwaltungsfachleute zur Ver-
fügung zu stellen.

Die theologische Bildung der Menschen gehört zu den wesentlichen Auf-
gaben von Pfarrern. Dazu zählt in besonderer Weise die Erteilung von Reli-
gionsunterricht an Schulen.

Die Verantwortung für die Gestaltung und Durchführung der Konfirman-
denarbeit gehört zum Berufsbild Pfarrer. Hier sind regionale Strukturen zu 
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hılden. Dabe1 sınd andere Miıtarbeıitende 1m Verkündigungsdienst und FEhren-
amtlıche einzubeziehen.20

Leses Arbeıtspapler macht dıe pannung CUullc In der die sächsıische
Landeskırche als lutherische Landeskırche steht

Das 1mM Ilutherischen Bekenntnis vorausgesetzte Parochialprinzıip 1st ANSC-
sichts der demographischen Entwicklung gefährdet. ESs INAS mutlos ersche1-
HE, dies als egeben anzusehen. och mıt der Wahrscheinlichkeıit, dass
weıthın nıcht mehr ausreıicht, wırd 1111A0 rechnen muUussen. e erkennbaren
Folgen für 1ne Kırche, dıe Landeskırche seIn Will, sınd offenkundıg.

Ebenso euthnc 1St der Grundzug des Arbeıltspapıiers, mıt dem die Autoren
die erkun AUS UNSCICT Kırche der Wıttenberger RKeformatıon nıcht VCI-

eugnen können und nıcht verleugnen wollen Das (jeme1ndebl 1St VOoO

(ijottesdienst her edacht. Er SOl gewährleistet SeIN.
Das achdenken über dıe kırchlichen .„Berufsbilde:  ec In diesem Arbeiıts-

papıer 1st e1in achdenken über das kırchliche Amt e (Gefährdungen, de-
TICTHT unfer wachsendem ruck Urc Gegebenheıten ausgesetZzL lst, sınd i
kannt und benannt. 1Ne Lösung VELINA® eın Denkpapıer nıcht geben Das
1st nıcht seine Aufgabe.

I hes Ware tfreilich AUS me1lner 1C 1ne drıngende Aufgabe: Von diesem
Amt her sınd die Gemeindeleitung konstrulert und die Kırchgemeindeord-
HNUNS tormuhert.

Hıer liegen die ufgaben für dıe Ausbildung.
Hıer liegen die ufgaben für zukünftige kırchenleitend Beschlüsse
Hıer liıegen die ufgaben für die (i1emeıl1nden: Wilie können Kırchenvor-

stände, dıe das allgemeıne Priestertum der getauften (Gilaubenden wahrneh-
I1LE, iıhr Amt unfer dem iImmensen Veränderungsdruck nıcht 1IUT sıchern,
sondern weıterentwıickeln? Wıe annn die Verwaltung der Kırchgemeinde 1ıh-
1C1I11 ge1istlıchen Anspruch erecht werden”? I Hes erscheımnt vielen Beteiliıgten
als zusehends schwieng.

Wilie ann gewährleistet se1n, dass kırchenleıitend Entscheidungen auch
weIıterhın ge1istliche Entscheidungen sınd und nıcht einem Mehrheı1tsprinz1ıp
unterworfen werden ?

Der Beschluss der Landessynode 71 Pfarrerdienstrecht 1St entsprechend
me1lner Erinnerung jene aufwühlende 5Synodaltagung nıcht Oohne das

vorstellbar, dass dıe Landessynode ohl parlamentarıschen Strukturen
verpflichtet lst, gleichwohl aber über 1E€ hıinausweilst: Der akramentsgot-
tesdienst und die eröffnende Andacht VON OK  7 egele sınd MIr ehbhhaft 1mM

http Hwww.eviks de/doc /Zwischenbericht-Berufsbilder Stand _ 3()10 pdf.
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bilden. Dabei sind andere Mitarbeitende im Verkündigungsdienst und Ehren-
amtliche einzubeziehen.“20

Dieses Arbeitspapier macht die Spannung deutlich, in der die sächsische 
Landeskirche als lutherische Landeskirche steht.

Das im lutherischen Bekenntnis vorausgesetzte Parochialprinzip ist ange-
sichts der demographischen Entwicklung gefährdet. Es mag mutlos erschei-
nen, dies als gegeben anzusehen. Doch mit der Wahrscheinlichkeit, dass es 
weithin nicht mehr ausreicht, wird man rechnen müssen. Die erkennbaren 
Folgen für eine Kirche, die Landeskirche sein will, sind offenkundig.

Ebenso deutlich ist der Grundzug des Arbeitspapiers, mit dem die Autoren 
die Herkunft aus unserer Kirche der Wittenberger Reformation nicht ver-
leugnen können und nicht verleugnen wollen. Das Gemeindebild ist vom 
Gottesdienst her gedacht. Er soll gewährleistet sein.

Das Nachdenken über die kirchlichen „Berufsbilder“ in diesem Ar beits-
papier ist ein Nachdenken über das kirchliche Amt. Die Gefährdungen, de-
nen es unter wachsendem Druck durch Gegebenheiten ausgesetzt ist, sind er-
kannt und benannt. Eine Lösung vermag ein Denkpapier nicht zu geben. Das 
ist nicht seine Aufgabe.

Dies wäre freilich aus meiner Sicht eine dringende Aufgabe: Von diesem 
Amt her sind die Gemeindeleitung konstruiert und , die Kirchgemeindeord-
nung formuliert.

Hier liegen die Aufgaben für die Ausbildung.
Hier liegen die Aufgaben für zukünftige kirchenleitende Beschlüsse.
Hier liegen die Aufgaben für die Gemeinden: Wie können Kirchenvor-

stände, die das allgemeine Priestertum der getauften Glaubenden wahrneh-
men, ihr Amt unter dem immensen Veränderungsdruck nicht nur sichern, 
sondern weiterentwickeln? Wie kann die Verwaltung der Kirchgemeinde ih-
rem geistlichen Anspruch gerecht werden? Dies erscheint vielen Beteiligten 
als zusehends schwierig.

Wie kann gewährleistet sein, dass kirchenleitende Entscheidungen auch 
weiterhin geistliche Entscheidungen sind und nicht einem Mehrheitsprinzip 
unterworfen werden?

Der Beschluss der Landessynode zum Pfarrerdienstrecht ist entsprechend 
meiner Erinnerung an jene aufwühlende Synodaltagung nicht ohne das Fak-
tum vorstellbar, dass die Landessynode wohl parlamentarischen Struk turen 
verpflichtet ist, gleichwohl aber über sie hinausweist: Der Sakra ments got-
tesdienst und die eröffnende Andacht von OKR Seele sind mir lebhaft im 

 20 http://www.evlks.de/doc/Zwischenbericht-Berufsbilder_Stand_30.08.13.pdf.
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(ijedächtnis Vom Wort her 1st eın Weg eebnet worden, der konservatıve
Wıderständigkeıit mıt wıiderständiger ( Mfenheıt verbinden suchte:

273 274 176 erınnern S1e sıch och den Mathematıkunterricht
Ihrer Schulzeıit und das Rechnen VOTL gemeınen Brüchen mıt ungleichem
Nenner ? Wıe ımmer der erste Rechenschriutt zugleıich der wichtigste:
Man MUSSTe dıe Brüche gleichnamıg machen und das o1ng 11UT mıt dem
berühmten kleinsten geme1ınsamen Nenner.

SO WwUusstie uch der Apostel Paulus keinen besseren Rat dıe CGemennde ın
Ephesus schreıben. qls ben dıiesen erwels auf den geme1ınsamen Nenner.

‚Ertragt eıner den andern ıIn Liebe. und se1d darauf bedacht. wahren dıe
Einigkeit 1m CGie1lst durch das and des Friedens: EIN e1b und EIN Geilst.
W1Ie ıhr uch berufen se1d Hoffnung Berufung: EIN Herr.
EIN Glaube. EINF Taufe: EIN ott und alter aller. der da ıst über allen und
durch alle und ın allen FEınem jeden ber VOTL Ul ıst dıe (inade gegeben ach
dem der abe Chrıstı‘ (Eph 4,2 b—6).“"
Aus dem unı VON Karl-Heıinrich Biler1itz habe ich die sowohl humor-

VO WIE auch wichtige Mahnung 1mM Sınn, dass die Einheılt die JIheologıe der
Kırchenbeamten E1 Vor dem Hıntergrund eINEs spannungsreichen und wıich-
tigen (Jesprächsprozesses 7U Schriftverständnıs In der GGeme11inde, angeStO-
Ben, Urc einen Beschluss, der nach bestem Wiissen und (Jjew1lssen gefunden
wurde, 1St die Einheılt dann e1in atgeber, WENNn S1e€ das apostol1-
sche Zeugn1s heranführt und, WI1IE der Abschlussbericht der vorbereıten-
den TUDPDE es das 1mM (ilauben freie und 1mM (ilauben gebundene
(Jjew1lssen gleichermaßen we1iß.

Gleichzeitig 1St der Ireue 7U Bekenntnis wıllen auch wichtig, den
erforderhchen Ahstand wahren und den welteren Weg nach Möglıchkeit In
der (jänze der Landeskırche prüfen Altlandeshbischo Prof. Dr 1Sstop.
ähler, der eın Votum Eröffnung dieses (Jesprächsprozesses ebeten
WAdl, hat dies pragnan ausgedrückt

. J Der menschengerechte Umgang mi1t Schwestern und Brüdern. dıe hıs-
her ıIn Kırche und Gesellschaft keıine gleichen Rechte besaßen. bedarf csowohl
eıner sorgfältigen Prüfung dessen. WAS der Fall Ilst. und der Prüfung, W d ıne
(oder mehrere) dem OChristusbekenntnis entsprechende Lösung(en) des
erfassten Falles Se1n können.

Fıne sachgerechte Antwort auf dıe rage ‚ Was würde Jesus AaZUu sagen?”
erfordert ben auch. ass ich I: we1ß. WAS ‚dazu“ bedeutet.

/u dieser Prüfung gehören uch mehrere sorgfältig ab7zuarbeıtende Schritte
be1 der Auslegung der Schrift:

21 http /www.eviIks.de/doc/AÄAndacht Landessynode_Aprıl_2 2.pdf.
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Gedächtnis. Vom Wort her ist ein Weg geebnet worden, der konservative 
Widerständigkeit mit widerständiger Offenheit zu verbinden suchte:

„2/3 – 2/4 + 1/6 – erinnern Sie sich noch an den Mathematikunterricht 
Ihrer Schulzeit und an das Rechnen von gemeinen Brüchen mit ungleichem 
Nenner? Wie immer war der erste Rechenschritt zugleich der wichtigste: 
Man musste die Brüche gleichnamig machen – und das ging nur mit dem 
berühmten kleinsten gemeinsamen Nenner. […]

So wusste auch der Apostel Paulus keinen besseren Rat an die Gemeinde in 
Ephesus zu schreiben, als eben diesen Verweis auf den gemeinsamen Nenner.

‚Ertragt einer den andern in Liebe, und seid darauf bedacht, zu wahren die 
Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: EIN Leib und EIN Geist, 
wie ihr auch berufen seid zu EINER Hoffnung eurer Berufung; EIN Herr, 
EIN Glaube, EINE Taufe; EIN Gott und Vater aller, der da ist über allen und 
durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach 
dem Maß der Gabe Christi‘ (Eph 4,2 b–6).“21

Aus dem Munde von Karl-Heinrich Bieritz habe ich die sowohl humor-
volle wie auch wichtige Mahnung im Sinn, dass die Einheit die Theologie der 
Kirchenbeamten sei. Vor dem Hintergrund eines spannungsreichen und wich-
tigen Gesprächsprozesses zum Schriftverständnis in der Gemeinde, angesto-
ßen, durch einen Beschluss, der nach bestem Wissen und Gewissen gefunden 
wurde, ist die Einheit dann ein guter Ratgeber, wenn sie an das apostoli-
sche Zeugnis heranführt und, wie es der Abschlussbericht der vorbereiten-
den Gruppe es festhält, um das im Glauben freie und im Glauben gebundene 
Gewissen gleichermaßen weiß.

Gleichzeitig ist es um der Treue zum Bekenntnis willen auch wichtig, den 
erforderlichen Abstand zu wahren und den weiteren Weg nach Möglichkeit in 
der Gänze der Landeskirche zu prüfen. Altlandesbischof Prof. Dr. Christoph 
Kähler, der um ein Votum zur Eröffnung dieses Gesprächsprozesses gebeten 
war, hat dies prägnant ausgedrückt:

„11. Der menschengerechte Umgang mit Schwestern und Brüdern, die bis-
her in Kirche und Gesellschaft keine gleichen Rechte besaßen, bedarf sowohl 
einer sorgfältigen Prüfung dessen, was der Fall ist, und der Prüfung, was eine 
(oder mehrere) dem Christusbekenntnis entsprechende Lösung(en) des genau 
erfassten Falles sein können.

Eine sachgerechte Antwort auf die Frage: ‚Was würde Jesus dazu sagen?‘ 
erfordert eben auch, dass ich genau weiß, was ‚dazu‘ bedeutet.

Zu dieser Prüfung gehören auch mehrere sorgfältig abzuarbeitende  Schritte 
bei der Auslegung der Schrift:

 21 http://www.evlks.de/doc/Andacht_Landessynode_April_2012.pdf.
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Was Ssagt der exX Was me1ınt der exX Welchen Stellenwert hat der exi
1m Verhältnıis £U| COhristusbekenntnis? Was mussen WIr WI1SSen. 1m ıch-
tungssinn der Schrift heute AUNSEILNECSSCH urteılen und handeln?

Es hat hıer 1m auf der Kırchengeschichte erhebliche Veränderungen
1m Verhalten der Kırchen (Z Demokratie und Menschenrechten) HCHC-
ben, dıe ın der Regel einherging mıt eınem wachsenden Verständniıs des Sach-
verhalts und se1ner AUNBEINESSCHEICI bekenntn1sgemäßen und schriftgetreuen

22ng

e Bekenntnisbindung 1st keine technısche Aufgabe, sondern WITKIC
eine, dıe der „Bege1isterung“ 1mM phingstlıchen S1inn bedarf. e Bekennt-
nısbındung behält darın iıhre wesentliche Aufgabe: Z£ZUT chrıft, Z£UT Quelle
Ten

Darın 186g die große C(’hance des (Jesprächsprozesses. Er knüpft 1Ne In
wechselvoller Geschichte erprobte Tugend In Krisen die chriıft ate

ziehen. Dem Bekenntnis verpflichtet 1st das selten dogmatısch geschehen.
Aus der Erfahrung heraus Oft wıiderständig und konservatıv wirkend, aber Oft
mıt eiInem Öffnenden rgebnıis.
e Not, die hlerıin 7U Ausdruck kommt, dass nach Jahrzehnten der

Konsolidierung Urc außere Entwicklung Jetzt das espräc. mıt der chriıft
In den Mıttelpunkt rückt e Not 16g eINZ1IE darın, dass dies AUS dem
Konflıkt heraus geschieht.

Inmıtten des (Jesprächsprozesses 1st jJedenfalls die ange bewährte ber-
ınkunft mi1t dem Landesverbanı landeskıirchlicher (iemennschaften fortge-
schrieben worden. Bemerkenswert wıderständig und konservatıv, hofftfentlhc
aber en für den welteren gemeinsamen Weg, Uunsch und al-
ler Beteilgten, dass der Weg der (ijemelnschaften CXPTIESSIS verbis eın „Inner-
kırchlicher“ 1ST Spannungen werden In der Übereinkunft nıcht verschwıegen.
S1e sınd erkennen. Das espräc. arubDer WIT| fortgesetzt mıteinander.

Peter Brunner st1immte Ende SeINES Vortrags In dıe Pfiingstsequenz eın

„Lava quod CT sordıdum,
Rıga quod CT arıdum,

023Sana quod CT SAUCIUM.

Wasche, WASs eTlecke lst,
eıle, WAS verwundet 1st,
JIränke, WASs da dürre steht.)

ttp://www.evlks.de/doc/2013-02E1inheıt- Ihesen_Kaehler.pdf.
JA (wıe Anm 3), 55
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Was sagt der Text? Was meint der Text? Welchen Stellenwert hat der Text 
im Verhältnis zum Christusbekenntnis? Was müssen wir wissen, um im Rich-
tungssinn der Schrift heute angemessen zu urteilen und zu handeln?

Es hat hier im Lauf der Kirchengeschichte z. T. erhebliche Veränderungen 
im Verhalten der Kirchen (z. B. zu Demokratie und Menschenrechten) gege-
ben, die in der Regel einherging mit einem wachsenden Verständnis des Sach-
verhalts und seiner angemesseneren bekenntnisgemäßen und schriftgetreuen 
Wertung.“22

Die Bekenntnisbindung ist keine technische Aufgabe, sondern wirklich 
eine, die der „Begeisterung“ im pfingstlichen Sinn bedarf. Die Be kennt-
nisbindung behält darin ihre wesentliche Aufgabe: zur Schrift, zur Quelle zu 
führen.

Darin liegt die große Chance des Gesprächsprozesses. Er knüpft an eine in 
wechselvoller Geschichte erprobte Tugend an: In Krisen die Schrift zu Rate 
zu ziehen. Dem Bekenntnis verpflichtet ist das selten dogmatisch geschehen. 
Aus der Erfahrung heraus oft widerständig und konservativ wirkend, aber oft 
mit einem öffnenden Ergebnis.

Die Not, die hierin zum Ausdruck kommt, dass nach Jahrzehnten der 
Konsolidierung durch äußere Entwicklung jetzt das Gespräch mit der Schrift 
in den Mittelpunkt rückt: Die Not liegt einzig darin, dass dies aus dem 
Konflikt heraus geschieht.

Inmitten des Gesprächsprozesses ist jedenfalls die lange bewährte Über-
einkunft mit dem Landesverband landeskirchlicher Gemeinschaften fortge-
schrieben worden. Bemerkenswert widerständig und konservativ, hoffentlich 
aber offen für den weiteren gemeinsamen Weg, war es Wunsch und Wille al-
ler Beteiligten, dass der Weg der Gemeinschaften expressis verbis ein „inner-
kirchlicher“ ist. Spannungen werden in der Übereinkunft nicht verschwiegen. 
Sie sind zu erkennen. Das Gespräch darüber wird fortgesetzt – miteinander.

Peter Brunner stimmte am Ende seines Vortrags in die Pfingstsequenz ein:

  „Lava quod est sordidum,
  Riga quod est aridum,
  Sana quod est saucium.“23

  (Wasche, was beflecket ist,
  Heile, was verwundet ist,
  Tränke, was da dürre steht.)

 22 http://www.evlks.de/doc/2013-02Einheit-Thesen_Kaehler.pdf.
 23 A. a. O. (wie Anm. 3), 55.
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ailur wurde auch angesichts einer konflıktreichen Debhatte In der Sächs1-
schen Landeskırche eın gemeinsamer Nenner geIUNdEN:

„Ertragt einer den andern In 1ebe, und se1d darauf edacht, wahren dıe
Eunıgkeit 1mM (ie1st Urc das Band des Friedens: EIN Le1b und EIN Gelst,
WIE 1hr auch berufen se1d offnung ‚UT Berufung; EIN Heır,
EIN Glaube, INEFE aufe: EIN (1Jott und Vater aller, der da 1st über en und
Urc alle und In en FEiınem jJeden aber VON UNSs 1St dıe na egeben nach
dem der ahbe Christi“ (Eph 4,2 b-—-6)
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Dafür wurde auch angesichts einer konfliktreichen Debatte in der sächsi-
schen Landeskirche ein gemeinsamer Nenner gefunden:

„Ertragt einer den andern in Liebe, und seid darauf bedacht, zu wahren die 
Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: EIN Leib und EIN Geist, 
wie ihr auch berufen seid zu EINER Hoffnung eurer Berufung; EIN Herr, 
EIN Glaube, EINE Taufe; EIN Gott und Vater aller, der da ist über allen und 
durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach 
dem Maß der Gabe Christi“ (Eph 4,2 b–6).


